


1.	 Ich werde meine Kommanditeinlage sowie das Agio so leisten, dass 

diese spätestens mit Valuta 12. Dezember 2008 lastenfrei zu Gunsten 

des Empfängers auf dem Konto der Beteiligungsgesellschaft gutge-

schrieben werden.

Empfänger: Macquarie Infrastrukturgesellschaft Nr. 8 mbH & Co. KG

Bank: Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG

Kontonummer: 289 670 3700

Bankleitzahl: 20 111

Ich werde folgende persönliche Daten im Verwendungszweck angeben:

Name, Vorname und Geburtsdatum sowie, sofern bekannt, meine 

Beteiligungsnummer.

2.	 Mein in diesem Zeichnungsschein enthaltenes Angebot wird von der 

Macquarie Treuvermögen GmbH durch schriftliche Erklärung angenom-

men. Die Annahme meines Angebots steht im alleinigen Ermessen der 

Macquarie Treuvermögen GmbH. Mein Zeichnungsschein wird nur be-

rücksichtigt, wenn er der Macquarie Treuvermögen GmbH bis spätes-

tens zum 28. November 2008 zugegangen ist. Ungeachtet meiner Ver-

pflichtung zur Zahlung von Verzugszinsen, einer Bearbeitungsgebühr 

sowie zum Ersatz eines weitergehenden Schadens kann der Treuhand- 

und Verwaltungsvertrag von der Macquarie Treuvermögen GmbH ge-

kündigt werden, sollte meine Kommanditeinlage sowie das Agio weder 

bis zum 12. Dezember 2008 noch nach Ablauf einer Nachfrist mit Kün-

digungsandrohung durch die Macquarie Treuvermögen GmbH auf dem 

Konto der Beteiligungsgesellschaft gutgeschrieben worden sein. In be-

gründeten Einzelfällen kann die Macquarie Treuvermögen GmbH die 

Annahme auch bei einem verspäteten Zugang des Zeichnungsscheins 

sowie bei einer verspäteten Einzahlung der Kommanditeinlage, jedoch 

nicht über den 31. Dezember 2008 hinaus, erklären. 

3.	 Ich bin damit einverstanden, dass die Macquarie Treuvermögen GmbH 

als Treuhandkommanditistin weitere Treuhand- und Verwaltungsverträge 

abschließt, die eine mittelbare Beteiligung an der Beteiligungsgesellschaft 

zum Gegenstand haben und der Kommanditanteil der Treuhandkom-

manditistin entsprechend erhöht werden kann, ohne dass es der Zustim-

mung der übrigen Gesellschafter der Beteiligungsgesellschaft bedarf.

4.	 Mir ist bewusst, dass die im KMG-Prospekt bzw. in sonstigen Unterla-

gen (z.B. deutscher Verkaufsprospekt oder Vorabinformation) gemach-

ten Angaben zu Ausschüttungen und zur Rendite lediglich indikativer 

Natur sind und auf Erfahrungswerten aus der Vergangenheit, Annah-

men sowie Prognosen beruhen. Die tatsächlichen Ausschüttungen 

bzw. die tatsächliche Rendite können deswegen niedriger sein als dar-

gestellt. Es gibt keine Garantie dafür, dass die im KMG-Prospekt bzw. in 

sonstigen Unterlagen (z.B. deutscher Verkaufsprospekt oder Vorabin-

formation) gemachten Prognosen eintreffen werden und die darin ent-

haltenen Informationen nach dem Datum der Prospekterstellung noch 

aktuell sind.

5.	 Mir ist bewusst, dass weder der mir ausgehändigte KMG-Prospekt 

noch der deutsche Verkaufsprospekt ein Angebot für den Verkauf oder 

Kauf eines Finanzinstruments darstellt, ein Angebot auf Abschluss eines 

sonstigen Vertrags noch eine Empfehlung oder ein Rat für eine Anla-

geentscheidung ist.

6.	 Ich bin damit einverstanden, dass weder die Macquarie Financial Pro-

ducts Management Ltd. noch die Macquarie Treuvermögen GmbH 

oder die Beteiligungsgesellschaft für eine Pflichtverletzung von externen 

Vermittlern der Beteiligung haften. Solche externen Vermittler sind nicht 

befugt, Aussagen zu treffen, die nicht im KMG-Prospekt, dem deut-

schen Verkaufsprospekt oder dem dazugehörigen Österreichanhang 

enthalten sind.

7.	 Ich bestätige hiermit, die Beteiligung nicht treuhänderisch für einen Drit-

ten zu halten und hinsichtlich meiner Beteiligung der ausschließlich wirt-

schaftlich Berechtigte zu sein. 

8.	 Ich versichere hiermit, dass sich mein Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufent-

halt nicht in Australien, Großbritannien oder den USA befindet. Diese Ver-

sicherung gilt sowohl für steuerliche als auch für alle sonstigen Zwecke.

Ort, Datum

Unterschrift des Zeichners

Hiermit wird das vorstehende Angebot angenommen.

Frankfurt, den

Macquarie Treuvermögen GmbH

9.	 Ich bin mit der Verarbeitung und Nutzung meiner personenbezogenen 

Daten durch die Macquarie Group Ltd., die Macquarie Financial  

Products Management Ltd., die Macquarie Treuvermögen GmbH, die 

Macquarie Bank International Limited, Niederlassung Deutschland, die 

Macquarie Capital GmbH und die Beteiligungsgesellschaft sowie durch 

die von den genannten Stellen mit der Durchführung, der Vermittlung 

und der Verwaltung der Beteiligung Beauftragten (dies sind insbesonde-

re die SachsenFonds Treuhand GmbH, Dienstleister hinsichtlich der 

Fondsverwaltung und Vertriebsstellen sowie Rechtsanwälte, Steuerbe-

rater und Wirtschaftsprüfer) zur ausschließlichen Verwendung im Zu-

sammenhang mit meiner Beteiligung einverstanden. Die Daten werden 

nur im Rahmen der zur Durchführung der Beteiligung notwendigen Maß-

nahmen verarbeitet und genutzt und nach Beendigung meiner Beteili-

gung gelöscht, soweit eine Aufbewahrung nicht nach gesetzlichen Vor-

schriften erforderlich ist. 

10.	 Ich verpflichte mich, der Macquarie Management GmbH, der Beteil-

gungsgesellschaft sowie der Macquarie Treuvermögen GmbH auf ihr 

Ersuchen hin alle Informationen zur Verfügung zu stellen, die benötigt 

werden, um ihre gesetzlichen Verpflichtungen (z.B. zur Bekämpfung der 

Geldwäsche und des Terrorismus) zu erfüllen.

11.	 Ich habe diesem Antrag eine Kopie meines Personalausweises oder 

Reisepasses beigefügt. Mir ist bekannt, dass die Macquarie Treuvermö-

gen GmbH ohne Vorlage eines solchen Legitimationsnachweises eine 

Annahme meines Zeichnungsscheins verweigern kann.

12.	 Mir ist bekannt, dass für etwaige Ansprüche aus dem KMG-Prospekt ge-

gen die Prospektherausgeberin die Gerichte am Sitz der Beteiligungsge-

sellschaft, Frankfurt am Main, zuständig sind. Zustellungsbevollmächtigte 

ist die Macquarie Bank International Limited, Niederlassung Deutschland, 

Neue Mainzer Straße 75, 60311 Frankfurt am Main.

13.	 Auf das Vermögensverhältnis ist grundsätzlich deutsches Recht an-

wendbar, soweit in diesem Zeichnungsschein nichts Abweichendes 

vereinbart wurde.

14.	 Wichtiger Hinweis:

Eine Beteiligung an der Macquarie Infrastrukturgesellschaft Nr. 8 

mbH & Co. KG stellt keine Einlage bei der Macquarie Bank Limited 

ACN 008 583 542 dar und begründet keine sonstige Verbindlichkeit 

der Macquarie Bank Limited oder eines anderen Unternehmens 

der Macquarie-Gruppe. Sie unterliegt Investitionsrisiken, die in Ka-

pitel 5.2.2 des KMG-Prospekts dargestellt werden. Diese Risiken 

umfassen dabei möglicherweise unter anderem Verzögerungen 

bei der Rückzahlung bis hin zum Verlust des eingezahlten Kapitals 

sowie Ertragseinbußen. Weder Macquarie Bank Limited, Macquarie 

Financial Products Management Limited, die Beteiligungsgesell-

schaft, Macquarie Management GmbH, Macquarie Investment 

Management S. à r. l., Macquarie Treuvermögen GmbH noch ir-

gendeine andere Gesellschaft der Macquarie-Gruppe garantieren 

eine Rendite oder ein bestimmtes Ergebnis der Macquarie Infra-

strukturgesellschaft Nr. 8 mbH & Co. KG. Sie garantieren auch 

nicht die Rückzahlung des Kapitals oder eine bestimmte steuerli-

che Behandlung der Ausschüttungen oder der Beteiligung selbst.



Ort, Datum

Unterschrift des Zeichners

Rücktrittsrecht

Ich wurde über mein Rücktrittsrecht gemäß § 3 Abs 1 KSchG (Konsumen-

tenschutzgesetz) belehrt, wonach ich berechtigt bin, bis zum Zustandekom-

men des Vertrags oder danach binnen einer Woche von diesem Vertrag 

durch schriftliche Mitteilung an die Macquarie Treuvermögen GmbH, Neue 

Mainzer Straße 75, 60311 Frankfurt am Main, Deutschland, Fax: +49 69 

7474 9797, E-Mail: info-vertrieb@macquarie.com zurückzutreten. Die Frist 

beginnt mit dem Erhalt der mit der Unterschrift der von der Macquarie Treu-

vermögen GmbH versehenen Kopie dieses Zeichnungsscheins zu laufen.

Ich bestätige, diese Belehrung über mein Rücktrittsrecht erhalten zu haben. 

Ausdrücklich erkläre ich, auf eine Geltendmachung eines Rücktrittsrechts 

nach § 3a KSchG zu verzichten, da ich mir bewusst bin, dass diese Beteili-

gung eine langfristige unternehmerische Beteiligung darstellt, bei der die 

Wahrscheinlichkeit bestimmter zukünftiger Entwicklungen, einschließlich der 

steuerlichen Behandlung, trotz sorgfältiger Planung nicht abschließend be-

urteilt werden kann.

Belehrung über das Rücktrittsrecht für Konsumenten

Rücktrittsfolgen

Im Falle eines wirksamen Rücktritts entfällt meine Einzahlungsverpflichtung, 

falls ich vor Leistung meiner Kommanditeinlage nebst Agio zurücktrete. Tre-

te ich erst nach Leistung meiner Kommanditeinlage nebst Agio zurück, sind 

im Grundsatz die beiderseits empfangenen Leistungen zurückzugewähren 

und gegebenenfalls gezogene Nutzungen (z.B. Ausschüttungen) herauszu-

geben. Dabei kann angesichts der derzeitigen Rechtsprechung und einer 

noch ausstehenden Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs derzeit 

nicht ausgeschlossen werden, dass mir an Stelle des Anspruchs auf Rück-

zahlung der Kommanditeinlage nebst Agio lediglich ein Anspruch auf Erstat-

tung des Auseinandersetzungsguthabens der Beteiligungsgesellschaft zu-

steht. Können die empfangenen Leistungen ganz oder teilweise nicht oder 

nur in verschlechtertem Zustand zurückgewährt werden, muss ich Ihnen in-

soweit gegebenenfalls Wertersatz leisten. Die Verpflichtungen zur Erstattung 

von Zahlungen müssen innerhalb von 30 Tagen erfüllt werden. Die Frist be-

ginnt für mich mit der Absendung meiner Rücktrittserklärung, für Sie mit de-

ren Empfang.

Ende der Rücktrittsbelehrung

Ort, Datum

Unterschrift des Zeichners

Ein Durchschlag meines Zeichnungsscheins ist mir zur Verfügung gestellt 

worden.

Ein Exemplar des KMG-Prospekts der Beteiligungsgesellschaft ist mir vor 

Unterschrift dieses Zeichnungsscheins zur Verfügung gestellt worden, so 

dass ich ausreichend Zeit hatte, diesen zu prüfen.

Legitimationsnachweis

Die im Zusammenhang mit dem Beitritt gemachten persönlichen Angaben 

sowie die Unterschriften stimmen mit jenen der vorgenannten Person überein. 

Der in Kopie (Vorder- und Rückseite) beigefügte, gültige Personalausweis 

oder gültige Reisepass lag im Original vor.

Vertriebsgesellschaft

Niederlassung

Name des Beraters

PLZ / Ort

Telefon

E-Mail

Datum / Unterschrift des Beraters Firmenstempel

Straße / Hausnummer (Geschäftsadresse)

Original (blau) für die Beteiligungsgesellschaft 
1. Durchschlag (grün) für die Beteiligungsgesellschaft 
2. Durchschlag (hellblau) für die Beteiligungsgesellschaft 
3. Durchschlag (gelb) für den Vermittler  
4. Durchschlag (rosa) für den Zeichner
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Errichtung der Gesellschaft 

§ 1 
Errichtung, Beginn 

1. Errichtung 

Mit diesem Gesellschaftsvertrag errichten 

Macquarie Management GmbH, Frankfurt am Main, als Komplementärin („Kom-
plementärin“), 

Macquarie Investment Management S.à r.l., Luxemburg, als Kommanditistin mit 
Geschäftsführungsbefugnis („Geschäftsführende Kommanditistin“) 

sowie 

Macquarie Treuvermögen GmbH, Frankfurt am Main, als Treuhandkommanditis-
tin („Treuhandkommanditistin“), 

eine Kommanditgesellschaft. 

2. Beginn 

Die Gesellschaft beginnt im Außenverhältnis mit ihrer Eintragung im Handelsre-
gister und im Innenverhältnis der Gesellschafter untereinander mit Abschluss die-
ses Gesellschaftsvertrags.  

§ 2 
Firma 

Die Firma der Gesellschaft lautet: 

Macquarie Infrastrukturgesellschaft Nr. 8 mbH & Co. KG 
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§ 3 
Zweck der Gesellschaft 

Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb, das Halten, das Verwalten sowie die Veräußerung 
eines eigenkapitalähnlich ausgestalteten Genussrechts, das von der MEIF Germany Eight 
S.à r.l. mit Sitz in Luxemburg emittiert wird und das eine Beteiligung am Gewinn der 
MEIF Germany Eight S.à r.l. vermittelt (das „Genussrecht“), sowie alle hiermit in Zu-
sammenhang stehenden Geschäfte. Die MEIF Germany Eight S.à r.l. wird die über das 
Genussrecht erhaltenen Mittel im Wesentlichen – vorbehaltlich etwaiger im Rahmen des 
Genussrechtserwerbs von der Gesellschaft zu zahlender Aufgelder – mittelbar in ein Be-
teiligungsportfolio investieren, das aus Gesellschaften besteht, die im Bereich Infrastruk-
tur tätig sind (das „Beteiligungsportfolio“). Die Gesellschaft darf zur Sicherstellung der 
Veräußerung des Genussrechts insbesondere einen von der Macquarie Capital Group Ltd. 
angebotenen Andienungsvertrag über das Genussrecht abschließen (der „Andienungs-
vertrag“). Tätigkeiten, die nach der Gewerbeordnung oder dem Kreditwesengesetz er-
laubnispflichtig sind, sind ausgeschlossen. 

§ 4 
Geschäftsjahr, Sitz 

1. Geschäftsjahr 

Das Geschäftsjahr der Gesellschaft entspricht dem Kalenderjahr. Das erste Ge-
schäftsjahr ist ein Rumpfgeschäftsjahr und läuft vom Beginn der Gesellschaft bis 
zum 31. Dezember 2008. 

2. Sitz 

Der Sitz der Gesellschaft ist Frankfurt am Main. 
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Gesellschaftskapital, Gesellschaftsvermögen, Haftung 

§ 5 
Gesellschafter, Kapitaleinlagen 

1. Gesellschafter 

a) Komplementärin 

Die Macquarie Management GmbH, Frankfurt am Main, ist die Komple-
mentärin der Gesellschaft. Sie leistet keine Einlage und ist am Gesell-
schaftskapital der Gesellschaft nicht beteiligt. 

b) Geschäftsführende Kommanditistin 

Die Macquarie Investment Management S.à r.l. ist Geschäftsführende 
Kommanditistin mit den Rechten und Pflichten gemäß diesem Vertrag, 
insbesondere mit dem Recht zur Geschäftsführung. Sie zeichnet 
EUR 1.000 als Kommanditeinlage. 

c) Treuhandkommanditistin 

Die Macquarie Treuvermögen GmbH ist Treuhandkommanditistin. Sie 
hält ihren Kommanditanteil im eigenen Namen, jedoch nur in Höhe von 
EUR 1.000 auf eigene Rechnung. Der Kommanditanteil der Treuhand-
kommanditistin kann sich nach Maßgabe von § 7 dieses Vertrages erhö-
hen. In Höhe des den auf eigene Rechnung gehaltenen Kommanditanteil 
übersteigenden Betrags hält sie den Kommanditanteil („Treuhandkom-
manditanteil“) für Rechnung der Treugeber („Treugeber“) nach Maßga-
be der gesondert abgeschlossenen Treuhand- und Verwaltungsverträge. 
Soweit die Macquarie Treuvermögen GmbH nachfolgend als Treuhand-
kommanditistin bezeichnet wird, gelten die entsprechenden Bestimmun-
gen nur in Bezug auf den von ihr treuhänderisch für die Treugeber gehal-
tenen Treuhandkommanditanteil. 
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d) Weitere Kommanditisten 

Weitere Kommanditisten („Weitere Kommanditisten“) sind die neben 
der Treuhandkommanditistin und der Geschäftsführenden Kommanditistin 
an der Gesellschaft beteiligten bzw. zu beteiligenden Kommanditisten.  

2. Aufnahme Weiterer Kommanditisten 

a) Die Geschäftsführende Kommanditistin und die Komplementärin sind jede 
für sich berechtigt, ohne Zustimmung der übrigen Gesellschafter Weitere 
Kommanditisten in die Gesellschaft unmittelbar aufzunehmen. Der Min-
destzeichnungsbetrag für die Übernahme eines Kommanditanteils beträgt 
EUR 1.000.000; dieser Mindestzeichnungsbetrag gilt nicht in Zusammen-
hang mit der Regelung des § 6 Abs. 4. Höhere Beträge müssen durch 
10.000 ohne Rest teilbar sein. Die unmittelbare Aufnahme eines Weiteren 
Kommanditisten erfolgt dadurch, dass dieser durch Unterzeichnung eines 
Zeichnungsscheins, der dem Weiteren Kommanditisten gesondert von der 
Geschäftsführenden Kommanditistin zur Verfügung gestellt wird, und un-
ter Beifügung einer notariell beglaubigten Handelsregistervollmacht ein 
entsprechendes Angebot abgibt und dieses Angebot durch schriftliche Er-
klärung der Komplementärin oder der Geschäftsführenden Kommanditis-
tin angenommen wird. 

b) Handelt es sich bei einem Weiteren Kommanditisten um einen Treuhänder 
(„Zusätzlicher Treuhandkommanditist“), so ist eine Aufnahme des Zu-
sätzlichen Treuhandkommanditisten durch die Geschäftsführende Kom-
manditistin oder die Komplementärin nur möglich, wenn durch geeignete 
vertragliche Regelungen in zwischen dem Zusätzlichen Treuhandkom-
manditisten, dessen Treugebern und der Gesellschaft abzuschließenden 
Treuhandvereinbarungen sichergestellt wird, dass die Regelungen des § 6 
Abs. 1 Satz 3 sowie Abs. 2 bis 7 auch für die über den Zusätzlichen Treu-
handkommanditisten beitretenden Treugeber gelten und deswegen sämtli-
che in diesem Gesellschaftsvertrag geregelten Rechte und Pflichten der 
Kommanditisten zugleich unmittelbare persönliche Rechte und Pflichten 
der Treugeber des Zusätzlichen Treuhandkommanditisten gegenüber der 
Gesellschaft darstellen. Wird ein Zusätzlicher Treuhandkommanditist als 
Gesellschafter aufgenommen, gelten deswegen die §§ 6, 7 und 22 Abs. 7 
auch für den Zusätzlichen Treuhandkommanditisten und seine Treugeber. 
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c) Die Aufnahme als Kommanditist erfolgt unter der aufschiebenden Bedin-
gung der Eintragung des Weiteren Kommanditisten in das Handelsregister. 
Für die Zeit zwischen der Annahme der Zeichnungserklärung bis zur Ein-
tragung in das Handelsregister ist der Beitretende als atypisch stiller Ge-
sellschafter beteiligt, wobei sämtliche Regelungen dieses Vertrages für 
diese Zeit entsprechende Anwendung finden. 

§ 6 
Treuhandkommanditistin, Treuhandverhältnis 

1. Aufgaben der Treuhandkommanditistin 

Die Treuhandkommanditistin erwirbt, hält und verwaltet ihren Treuhandkom-
manditanteil treuhänderisch für die Treugeber, mit denen sie nach einheitlichem 
Muster Treuhand- und Verwaltungsverträge schließt. Den Gesellschaftern ist be-
kannt, dass die Treuhandkommanditistin zwar in eigenem Namen, jedoch als 
Treuhänderin hinsichtlich des Treuhandkommanditanteils für fremde Rechnung 
an der Gesellschaft beteiligt ist und ihren Treuhandkommanditanteil für die Treu-
geber halten wird, und zwar jeweils einen ideellen Treuhandteilkommanditanteil 
für jeden einzelnen Treugeber in Höhe der auf diesen entfallenden Einlage im 
Sinne des § 8 Abs. 1 dieses Vertrages („Treuhandteilkommanditanteil“). Die 
Treuhandkommanditistin wird ihre Gesellschafterrechte im Interesse der Treuge-
ber, insbesondere nach deren jeweiligen Weisungen, ausüben. 

2. Innenverhältnis der Treugeber zur Gesellschaft 

Im Innenverhältnis der Gesellschafter untereinander und im Verhältnis zur Ge-
sellschaft werden die Treugeber wie unmittelbar beteiligte Gesellschafter behan-
delt. Dies gilt insbesondere für die Beteiligung am Gesellschaftsvermögen, am 
Gewinn und Verlust, an einem Auseinandersetzungsguthaben und einem Liquida-
tionserlös sowie für die Ausübung mitgliedschaftlicher Rechte, insbesondere die 
Stimm- und Ausschüttungsrechte. Soweit nichts Abweichendes bestimmt ist, ist 
mit „Gesellschafter“ bzw. „Kommanditist“ im Sinne dieses Vertrages jeweils 
auch der über die Treuhandkommanditistin mittelbar beteiligte Treugeber ge-
meint. Der Umfang der dem einzelnen Treugeber zustehenden Rechte bestimmt 
sich nach der Höhe seines Treuhandteilkommanditanteils, der im Innenverhältnis 
zur Gesellschaft wie ein selbständiger Kommanditanteil behandelt wird. 
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3. Teilnahmerecht an Gesellschafterversammlungen 

Den Treugebern wird das Recht eingeräumt, an den Gesellschafterversammlun-
gen teilzunehmen und das auf ihren Treuhandteilkommanditanteil entfallende 
Stimmrecht sowie die einem Kommanditisten nach den gesetzlichen Vorschriften 
zustehenden Kontroll- und Informationsrechte selbst auszuüben. Die Treuhand-
kommanditistin erteilt den Treugebern zu diesem Zweck Vollmacht zur Aus-
übung der jeweils auf ihren Treuhandkommanditanteil entfallenden Stimm-, Kon-
troll- und Informationsrechte. 

4. Kündigung des Treuhandverhältnisses 

Treugeber, die den Treuhand- und Verwaltungsvertrag mit der Treuhandkom-
manditistin kündigen, werden mit Übertragung des treuhänderisch gehaltenen 
Treuhandteilkommanditanteils und ihrer Eintragung in das Handelsregister zu 
Kommanditisten im Sinne des § 5 Abs. 1d). Die Zustimmung der Geschäftsfüh-
renden Kommanditistin gemäß § 21 Abs. 2 zur Übertragung des treuhänderisch 
gehaltenen Treuhandteilkommanditanteils gilt in diesem Fall als erteilt. Die Treu-
handkommanditistin ist im Falle einer Kündigung verpflichtet, ihre Hafteinlage 
um die auf den kündigenden Treugeber entfallende Hafteinlage herabzusetzen. 

5. Vollmacht 

Bei Kündigung des Treuhandverhältnisses hat der kündigende Treugeber und zu-
künftige Kommanditist der Komplementärin vor oder gleichzeitig mit der Kündi-
gung eine unwiderrufliche, über den Tod hinausgehende und notariell beglaubigte 
Handelsregistervollmacht zu erteilen, die die Komplementärin zu allen Anmel-
dungen zum Handelsregister bevollmächtigt, an denen ein Kommanditist mitwir-
ken muss.  

6. Kosten bei einer Kündigung 

Bei einer Kündigung des Treuhandverhältnisses hat der kündigende Treugeber 
und zukünftige Kommanditist sämtliche entstehenden Handelsregister- und No-
targebühren zu übernehmen. Die Gesellschaft wird zudem eine pauschale Bear-
beitungsgebühr in Höhe von EUR 250 einschließlich ggf. anfallender gesetzlicher 
Umsatzsteuer von dem kündigenden Treugeber verlangen. 
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7. Widerruf 

Widerrufen Personen ihre auf Abschluss des Treuhand- und Verwaltungsvertrages 
gerichtete Willenserklärung gemäß den gesetzlichen Bestimmungen, so stehen ih-
nen keinerlei Rechte aus diesem Gesellschaftsvertrag zu. 

§ 7 
Kapitalerhöhung 

1. Durchführung der Kapitalerhöhung durch die Treuhandkommanditistin 

Die Treuhandkommanditistin ist berechtigt, unter Befreiung von den Beschrän-
kungen des § 181 BGB ihren Kommanditanteil – auch in Teilbeträgen – nach 
Maßgabe der mit den Treugebern abgeschlossenen Treuhand- und Verwaltungs-
verträge ohne Zustimmung der übrigen Gesellschafter zu erhöhen. Die Treuhand-
kommanditistin ist nur berechtigt, neue Treugeber aufzunehmen, wenn deren je-
weilige Einlage mindestens EUR 20.000 beträgt. Ausnahmen hierzu sind nur mit 
Zustimmung der Komplementärin zulässig. Über die Mindestbeteiligung hinaus-
gehende Beträge müssen ohne Rest durch 5.000 teilbar sein. Für das öffentliche 
Angebot in Österreich beträgt die Mindestbeteiligung abweichend hiervon EUR 
10.000 und müssen über die Mindestbeteiligung hinausgehende Beträge ohne Rest 
durch 1.000 teilbar sein. Die Erhöhung ist spätestens am letzten Kalendertag des 
Monats, der dem Ende der in Absatz 4 geregelten Zeichnungsfrist folgt, abzu-
schließen, kann jedoch noch zu einem späteren Zeitpunkt in das Handelsregister 
eingetragen werden. Im Übrigen findet § 8 Anwendung.  

2. Geeignete Treugeber 

Als Treugeber kommen grundsätzlich nur (i) volljährige natürliche Personen im 
Sinne der §§ 1 und 2 BGB, (ii) in- und ausländische, in § 1 Abs. 1 des Körper-
schaftsteuergesetzes in der jeweils geltenden Fassung genannte Körperschaften, 
Personenvereinigungen und Vermögensmassen sowie (iii) in- und ausländische 
Personengesellschaften in Betracht. Andere Personen können nur mit ausdrückli-
cher Zustimmung der Geschäftsführenden Kommanditistin aufgenommen wer-
den. § 21 Abs. 2 Satz 1 dieses Vertrages bleibt unberührt. 
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3. Mindestplatzierungsvolumen 

Die Kapitalerhöhung durch die Treuhandkommanditistin erfolgt nur, wenn die 
Summe der Einlagen im Sinne des § 8 nach der Kapitalerhöhung mindestens 
EUR 25.000.000 beträgt. Die Summe der Einlagen umfasst dabei sowohl die Ein-
lage der Treuhandkommanditistin als auch die Einlagen von „Weiteren Komman-
ditisten“ im Sinne des § 5 Abs. 1d). Sollte dieses Mindestplatzierungsvolumen bis 
zum Ende der Zeichnungsfrist nicht erreicht werden, wird die Gesellschaft die 
nach § 8 Abs. 5 eingezahlten Einlagen auf Rechnung der Treuhandkommanditis-
tin in Höhe der jeweiligen Treuhandteilkommanditanteile an die jeweiligen Treu-
geber innerhalb eines Monats nach Ende der Zeichnungsfrist grundsätzlich unver-
zinslich zurücküberweisen. Soweit Treugeber jedoch Anspruch auf eine Vor-
zugsausschüttung für Frühzeichner nach § 12 Abs. 3 haben, wird ihnen diese Vor-
zugsausschüttung zusammen mit der Rückzahlung ihres entsprechenden Treu-
handkommanditanteils überwiesen. Die im Falle der Nichterreichung des Min-
destplatzierungsvolumens bis zum Rückzahlungstag ggf. entstandenen Kosten der 
Gesellschaft (z. B. Kontoführungsgebühren) werden von der Komplementärin ge-
tragen. Die Rückabwicklung des Treuhandverhältnisses erfolgt entsprechend den 
Regelungen der Treuhand- und Verwaltungsverträge. Die Komplementärin und 
die Geschäftsführende Kommanditistin können jedoch gemeinschaftlich nach 
freiem Ermessen auf die Bedingung der Erreichung des Mindestplatzierungsvo-
lumens verzichten. Ein solcher Verzicht ist gegenüber der Treuhandkommanditis-
tin zu erklären. 

4. Zeichnungsfrist 

Der Zeitraum, in dem sich die Treugeber über die Treuhandkommanditistin mit-
telbar an der Gesellschaft beteiligen können („Zeichnungsfrist“), läuft bis zum 
28. November 2008; die Zeichnungsfrist kann von der Komplementärin verlän-
gert werden, längstens jedoch bis zum 30. Dezember 2008. 

5. Eintragung der Treuhandhafteinlage ins Handelsregister 

Die sich auf Grund der Erhöhung des Treuhandkommanditanteils durch den suk-
zessiven Abschluss von Treuhand- und Verwaltungsverträgen insgesamt ergeben-
de Erhöhung der Hafteinlage der Treuhandkommanditistin in Höhe von 1 % des 
Treuhandkommanditanteils (vgl. § 8 Abs. 2) ist unverzüglich nach Ablauf der 
Zeichnungsfrist und vollständiger Einzahlung sämtlicher Hafteinlagen und Zu-
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sätzlichen Pflichteinlagen im Sinne des § 8 Abs. 1 in einem Betrag zur Eintragung 
ins Handelsregister anzumelden („Treuhandhafteinlage“). Die Erhöhung der 
Hafteinlage der Treuhandkommanditistin steht unter der aufschiebenden Bedin-
gung ihrer Eintragung im Handelsregister. 

§ 8 
Kapitaleinzahlungen 

1. Einlagen 

Die Einlage des jeweiligen Kommanditisten („Einlage“) setzt sich aus seiner 
Hafteinlage („Hafteinlage“) und seiner Zusätzlichen Pflichteinlage („Zusätzliche 
Pflichteinlage“) zusammen. Die Summe der Einlagen („Summe der Einlagen“) 
ist die Summe aller Einlagen der Gesellschafter. 

2. Hafteinlage 

Die Hafteinlage jedes Gesellschafters beträgt 1 % seiner Einlage (ohne Agio).  

3. Zusätzliche Pflichteinlage 

Die Zusätzliche Pflichteinlage jedes Gesellschafters beträgt 99 % seiner Einlage. 

4. Agio 

Zusätzlich zu den Einlagen kann ein Agio in Höhe von 5 % auf sowohl die Haft-
einlage als auch die Pflichteinlage erhoben werden. 

5. Fälligkeit von Einlage und Agio 

Die Einlage sowie das nach vorstehendem Absatz 4 erhobene Agio (zusammen 
„Einzahlung“) sind spätestens mit Valuta 12. Dezember 2008 auf das in dem 
Zeichnungsschein angegebene oder in anderer geeigneter Form den Kommandi-
tisten/Treugebern mitgeteilte Konto der Gesellschaft einzuzahlen. In begründeten 
Einzelfällen kann die Geschäftsführende Kommanditistin nach eigenem Ermessen 
von diesem Datum Abweichungen zulassen. Bei Verlängerung der Zeichnungs-
frist im Sinne des § 7 Abs. 4 sind die vorstehend genannten Beträge von den 
Kommanditisten/Treugebern, die nach dem 28. November 2008 den Kommandit-
anteil bzw. Treuhandteilkommanditanteil zeichnen, bis spätestens mit Valuta 
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30. Dezember 2008 auf das im Zeichnungsschein angegebene Konto der Gesell-
schaft einzuzahlen. Maßgebend für die fristgerechte Einzahlung ist der Eingang 
der Gutschrift auf diesem Konto. Sämtliche Einzahlungen haben durch vorbehalt-
lose, spesenfreie Banküberweisungen in Euro zu erfolgen. 

6. Verzug 

Die Gesellschaft hat Anspruch auf Verzugszinsen in Höhe von 5 % p.a. über dem 
jeweiligen Basiszinssatz ab Fälligkeit, d.h. ab dem 12. Dezember 2008. Hiervon 
unberührt bleibt der Anspruch auf Geltendmachung eines weitergehenden Scha-
dens. Zudem wird von der Gesellschaft zusätzlich eine Bearbeitungsgebühr in 
Höhe von EUR 250 einschließlich ggf. anfallender gesetzlicher Umsatzsteuer er-
hoben. 

§ 9 
Beteiligung am Gesellschaftsvermögen; steuerliche Ergebnisverteilung 

Die Höhe der Beteiligung am Gesellschaftsvermögen ergibt sich grundsätzlich aus dem 
am jeweiligen Stichtag bestehenden Verhältnis der Einlage/des Treuhandteilkommandit-
anteils eines Gesellschafters/Treugebers zur Summe der Einlagen aller Gesellschaf-
ter/Treugeber, unabhängig vom Tag des Beitritts zur Gesellschaft. Für die Beteiligung am 
Gewinn und Verlust ist dabei grundsätzlich auf den Bilanzstichtag abzustellen. Die Kom-
plementärin ist am Gesellschaftsvermögen nicht beteiligt. Sollten Kommanditis-
ten/Treugeber nach Zeichnung unterjährig über ihren Geschäftsanteil gemäß § 21 Abs. 2 
verfügen, so ist abweichend von Satz 2 das steuerliche Ergebnis des Veranlagungszeit-
raumes, in dem die Verfügung stattfindet, zwischen dem Veräußerer und dem Erwerber 
in dem Verhältnis aufzuteilen, in dem die Ausschüttungen der Gesellschaft gemäß § 12 
an den Veräußerer und den Erwerber erfolgen, soweit dies steuerrechtlich zulässig ist. 
Kommanditisten/Treugeber, die schon vor dem 12. Dezember 2008 ihre Einzahlung 
erbringen, erhalten für das Jahr 2008 einen Vorabgewinn in Höhe ihrer Vorzugsauschüt-
tung im Sinne von § 12 Abs. 3. 

§ 10 
Haftung der Gesellschafter 

1. Haftung der Komplementärin, der Geschäftsführenden Kommanditistin so-
wie der Treuhandkommanditistin gegenüber den Gesellschaf-
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tern/Treugebern und der Gesellschaft 

Die Komplementärin, die Geschäftsführende Kommanditistin, die Treuhand-
kommanditistin sowie ihre jeweiligen Beauftragten haften der Gesellschaft und 
ihren Gesellschaftern bzw. den Treugebern für Handeln oder Unterlassen nur in 
den Fällen einer schuldhaften Verletzung wesentlicher Pflichten aus oder im Zu-
sammenhang mit diesem Gesellschaftsvertrag oder den Treuhand- und Verwal-
tungsverträgen oder einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Verletzung sonsti-
ger Pflichten. Eine Haftung der Treuhandkommanditistin für den Fall, dass ein 
Treugeber seine Einlage nicht, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig leistet, ist 
ausgeschlossen. 

2. Haftung der Kommanditisten 

Die Kommanditisten haften für die Verbindlichkeiten der Gesellschaft beschränkt 
nach den Bestimmungen des Handelsgesetzbuches für die Kommanditisten einer 
Kommanditgesellschaft. 1 % ihrer jeweiligen Einlage im Sinne des § 8 Abs. 1 
sind als Hafteinlage im Sinne des § 172 HGB in das Handelsregister der Gesell-
schaft in Euro einzutragen (Hafteinlage). Für die Geschäftsführende Kommandi-
tistin sowie für die Treuhandkommanditistin wird eine Hafteinlage von Euro 10 in 
das Handelsregister eingetragen. Soweit sich die Kommanditeinlage der Treu-
handkommanditistin nach Maßgabe von § 7 dieses Vertrages erhöht, erhöht sich 
zugleich ihre Hafteinlage jeweils um 1 % des Betrages der Kapitalerhöhung unter 
der aufschiebenden Bedingung ihrer Eintragung im Handelsregister. 

3. Freistellung 

Die Gesellschaft stellt die Komplementärin, die Geschäftsführende Kommanditis-
tin, die Treuhandkommanditistin sowie deren Angestellte, Geschäftsführer und 
Beauftragte (zusammen die „Freistellungsberechtigten“) vollumfänglich von je-
dem Schaden und jeder Haftung frei, die den Freistellungsberechtigten aus ihrer 
Tätigkeit für die Gesellschaft erwachsen können. Die Kommanditisten haften für 
die Freistellungsverpflichtung der Gesellschaft bis zur Höhe ihrer Einlagen. Die 
Freistellung umfasst auch die Kosten der Rechtsverfolgung und Rechtsverteidi-
gung. Die Freistellung hat auf erstes Anfordern zu erfolgen. 
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4. Ausschluss der Freistellung 

Ein Anspruch auf Freistellung ist ausgeschlossen, wenn der betreffende Freistel-
lungsberechtigte schuldhaft wesentliche Pflichten aus oder im Zusammenhang mit 
diesem Gesellschaftsvertrag oder den Treuhand- und Verwaltungsverträgen ver-
letzt hat oder vorsätzlich oder grob fahrlässig Pflichten sonstige Pflichten verletzt 
hat. Bei Meinungsverschiedenheiten darüber, ob ein Freistellungsberechtigter 
schuldhaft, vorsätzlich oder grob fahrlässig gehandelt hat, hat der Freistellungsbe-
rechtigte Anspruch auf Freistellung bis zur rechtskräftigen Entscheidung über die 
Meinungsverschiedenheit. Wird schuldhaftes Handeln, Vorsatz oder grobe Fahr-
lässigkeit festgestellt, hat der betreffende Freistellungsberechtigte die empfange-
nen Leistungen zurückzugewähren. 

Kapitalkonten, Ausschüttungen 

§ 11 
Kapitalkonten 

1. Arten der Kapitalkonten 

Für jeden Gesellschafter werden die folgenden Kapitalkonten geführt: 

• ein Kapitalkonto I („Hafteinlage“), 

• ein Kapitalkonto II („sonstige Einlage“), 

• ein Kapitalkonto III („laufendes Konto“), 

• ein Kapitalkonto IV („Verlustvortragskonto“). 

2. Buchungen auf den Kapitalkonten 

Auf dem Kapitalkonto I werden Einzahlungen der Hafteinlage und auf dem Kapi-
talkonto II die sonstigen Einlagen verbucht. Alle sonstigen Geschäftsvorfälle 
werden auf dem laufenden Konto verbucht, soweit sie nicht auf dem Verlustvor-
tragskonto zu verbuchen sind. Die Anteile an einem möglichen Verlust der Ge-
sellschaft werden dem Verlustvortragskonto belastet und nachfolgende Gewinne 
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werden dem Verlustvortragskonto so lange gutgeschrieben, bis dieses wieder aus-
geglichen ist. 

3. Keine Verzinsung 

Die Kapitalkonten sind weder im Soll noch im Haben verzinslich. 

§ 12 
Ausschüttungen 

1. Ausschüttungen 

Die Gesellschaft kann nach freiem Ermessen der Geschäftsführenden Kommandi-
tistin freie Liquidität an die Gesellschafter bzw. Treugeber ausschütten. Die Aus-
schüttungen erfolgen voraussichtlich jeweils im zweiten und vierten Quartal eines 
jeden Jahres. Bei der Bestimmung des auszuschüttenden Betrages kann nach frei-
em Ermessen der Geschäftsführenden Kommanditistin eine angemessene Reserve 
zur Bestreitung der Kosten und Ausgaben der Gesellschaft gebildet werden („Li-
quiditätsreserve“).  

Erlöse aus den Kapitalanlagen der Gesellschaft werden grundsätzlich nicht wieder 
angelegt. Die Liquiditätsreserve wird als Festgeld angelegt. 

2. Verteilungsschlüssel und Verbuchung von Ausschüttungen 

a) Verbuchung von Ausschüttungen 

Ausschüttungen werden zunächst zu Lasten der laufenden Konten (Kapi-
talkonto III) der Gesellschafter und sodann als Kapitalrückführungen zu-
nächst zu Lasten der Kapitalkonten II und danach zu Lasten der Kapital-
konten I gebucht. Ausschüttungen erfolgen entsprechend der Beteiligung 
am Gesellschaftsvermögen (§ 9). Soweit die Treuhandkommanditistin ihre 
Beteiligung nach Maßgabe des § 6 Abs. 1 dieses Vertrages treuhänderisch 
für Treugeber hält, werden die Ausschüttungen unmittelbar und entspre-
chend ihrer Beteiligung am Gesellschaftsvermögen (§ 9) an die Treugeber 
geleistet. 
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b) Managementgebühren und Vergütung 

Das Entnahmerecht der Komplementärin und der Geschäftsführenden 
Kommanditistin hinsichtlich der ihnen jeweils zustehenden Management-
gebühren, der Komplementärin hinsichtlich der jährlichen Vergütung für 
die Haftungsübernahme sowie der Treuhandkommanditistin hinsichtlich 
der jährlichen Vergütung bleibt unberührt. 

c) Verteilung von Quellensteuer 

Sollte auf Ausschüttungen auf das Genussrecht Quellensteuer einbehalten 
werden und sollte die Quellensteuer höher als 15 % der Bruttoausschüt-
tung sein, gilt Folgendes: Quellensteueranrechnungsguthaben stehen je-
dem Gesellschafter bzw. Treugeber nur in der Höhe zu, in der Quel-
lensteuer einbehalten würde, wenn die Ausschüttung auf das Genussrecht 
an ihn direkt erfolgen würde. 

3. Vorzugsausschüttung für Frühzeichner  

Kommanditisten/Treugeber, die ihre Einlage zuzüglich Agio vor Ablauf der Ein-
zahlungsfrist im Sinne von § 8 Abs. 5 einzahlen, erhalten eine Vorzugsausschüt-
tung in Höhe von 4,76 % p.a. bezogen auf ihre eingezahlte Einlage einschließlich 
Agio für den Zeitraum beginnend mit dem zweiten Bankarbeitstag einer jeden 
Woche, vorausgesetzt die Einlage nebst Agio wurde bis spätestens 12 Uhr des 
letzten Bankarbeitstages der Vorwoche auf dem Konto der Gesellschaft gutge-
schrieben, und endend mit dem Einzahlungsdatum, d. h. am 12. Dezember 2008. 
Sie wird – abzüglich etwaig anfallender Bankgebühren – zusammen mit der ers-
ten regulären Ausschüttung an den Kommanditisten/Treugeber ausgezahlt. 

Kosten und Gebühren 

§ 13 
Managementgebühren, Vergütung für die Übernahme der Haftung 

und Treuhandgebühr 

1. Managementgebühren 

a) Die Komplementärin erhält als Vergütung für die Geschäftsführung von 
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der Gesellschaft eine Managementgebühr in Höhe von EUR 10.000 p.a. 
einschließlich ggf. anfallender gesetzlicher Umsatzsteuer. 

b) Die Geschäftsführende Kommanditistin erhält als Vergütung für die Ge-
schäftsführung von der Gesellschaft eine Managementgebühr in Höhe von 
EUR 20.000 p.a. einschließlich ggf. anfallender gesetzlicher Umsatzsteuer.  

c) Die Komplementärin und die Geschäftsführende Kommanditistin haben 
Anspruch auf die Managementgebühren unabhängig davon, ob in dem 
betreffenden Geschäftsjahr ein Gewinn in dieser Höhe realisiert wurde. 

2. Haftungsvergütung 

Die Komplementärin erhält zusätzlich zu den Managementgebühren nach vorste-
hendem Absatz 1 eine Haftungsvergütung in Höhe von EUR 5.000 p.a. ein-
schließlich ggf. anfallender gesetzlicher Umsatzsteuer.  

3. Gebühren für die Treuhandkommanditistin  

Die Treuhandkommanditistin erhält für ihre Treuhand- und Verwaltungstätigkei-
ten von der Gesellschaft Gebühren in Höhe von EUR 2.000 p.a. einschließlich 
ggf. anfallender gesetzlicher Umsatzsteuer. 

4. Fälligkeit 

Sämtliche in den vorstehenden Absatz 1 bis 3 aufgeführten Gebühren und Vergü-
tungen für das jeweilige Jahr sind jeweils in zwei Teilbeträgen zahlbar und fällig 
und zwar jeweils 10 Kalendertage, nachdem die Gesellschaft eine Ausschüttung 
durch die MEIF Germany Eight S.à r.l. erhalten hat, spätestens aber zum 30. Juni 
und 31. Dezember eines jeden Jahres, erstmals für das Jahr 2009. Umfasst der Be-
rechnungszeitraum kein ganzes Kalenderhalbjahr, erfolgt eine zeitanteilige Be-
rechnung. 
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§ 14 
Sonstige Kosten 

1. Verwaltungskosten der Gesellschaft 

Die Gesellschaft trägt die Kosten zur Umsetzung des Beteiligungsangebotes so-
wie die Kosten der laufenden Verwaltung. Hierzu zählen insbesondere 

- Kosten für die Konzeption und Strukturierung des Beteiligungsangebotes;  

- Gründungskosten sowie Kosten der Erhöhung des Treuhandkommanditan-
teils; 

- Kosten für Rechts- und Steuerberatung im Zusammenhang mit der Umset-
zung des Beteiligungsangebotes; 

- Prospekterstellungskosten; 

- Marketingkosten; 

- Kosten der Buchhaltung und Buchführung sowie für die Erstellung und 
Prüfung der Jahresabschlüsse; 

- Kosten und Gebühren für die laufende Rechts-, Steuer- und sonstige Bera-
tung der Gesellschaft, insbesondere für die Erstellung der Steuererklärun-
gen für die Gesellschaft sowie die Erstellung der steuerlichen Ergebnis-
mitteilungen an die Treugeber und Kommanditisten bezüglich ihrer Betei-
ligung an der Gesellschaft; 

- die Kosten der Erstellung, des Drucks und Versands von Berichten an die 
Gesellschafter bzw. Treugeber sowie die Kosten für die Abhaltung von 
Gesellschafterversammlungen;  

- laufende Personal-, Post- und Telekommunikations- sowie sonstige Büro-
kosten einschließlich der Kosten des Geldverkehrs. 

2. Kosten des Andienungsrechts 

Die Gesellschaft trägt die Andienungsgebühren gemäß dem Andienungsvertrag. 
Die Andienungsgebühr setzt sich zusammen aus einer einmaligen Vergütung in 
Höhe von 3,25 % der Summe der Einlagen und einer laufenden Vergütung. Die 
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laufende Vergütung beträgt 0,35 % p.a. des von der Gesellschaft ursprünglich ge-
zeichneten und nicht auf Grund von Veräußerungen von Infrastrukturbeteiligun-
gen zurückgeführten Genussrechtskapitals. Die laufende Vergütung ist ab dem 
Jahr 2009 zahlbar und fällig. Umfasst der Berechnungszeitraum kein ganzes Ka-
lenderjahr, errechnet sich die laufende Vergütung zeitanteilig. 

3. Sonstige Kosten 

Die Gesellschaft trägt die Kosten aus den in § 15 Abs. 2 genannten Verträgen. Die 
in § 6 Abs. 6 sowie § 21 Abs. 5 genannten Kosten sind von den Gesellschaf-
tern/Treugebern persönlich zu tragen. 

§ 15 
Abschluss von Verträgen 

1. Die Geschäftsführende Kommanditistin und die Komplementärin sind berechtigt, 
für die Gesellschaft und auf deren Kosten sämtliche Verträge abzuschließen, die 
der Erreichung des Gesellschaftszwecks dienen, und die ihnen obliegenden Auf-
gaben dadurch auf Dritte zu übertragen. 

2. Die Befugnis nach vorstehendem Absatz 1 umfasst insbesondere die folgenden 
Verträge: 

- Genussrechtsvertrag mit der MEIF Germany Eight S.à r.l.; 

- Andienungsvertrag in Bezug auf das Genussrecht mit der Macquarie Capi-
tal Group Ltd.; 

- Eigenkapitalvermittlungsverträge; 

- Vertrag mit der Macquarie Bank Ltd. über die Beratung im Zusammen-
hang mit der Konzeption und Strukturierung des Beteiligungsangebotes, 
der eine einmalige Gebühr in Höhe von 1,25 % der Summe der Einlagen 
einschließlich ggf. anfallender Umsatzsteuer vorsieht; 

- Vertrag mit der Macquarie Financial Products Management Ltd. über 
Prospekterstellung und Marketing sowie die Einrichtung einer Anlegerda-
tenbank, der eine einmalige Gebühr in Höhe von 1,00 % der Summe der 
Einlagen, einschließlich ggf. anfallender Umsatzsteuer vorsieht. 
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- Vertrag mit der Macquarie Financial Products Management Ltd. über die 
laufende Verwaltung einschließlich Anlegerbetreuung, der ab dem Jahr 
2009 eine laufende Gebühr in Höhe von 0,35 % p.a. der Summe der Ein-
lagen (jedoch abzüglich der Gebühren nach § 13 dieses Vertrages), ein-
schließlich ggf. anfallender Umsatzsteuer vorsieht, wobei diese laufende 
Gebühr jährlich gemäß den Veränderungen des vom statistischem Bun-
desamt ermittelten Verbraucherpreisindex für Deutschland erhöht werden 
kann; 

- Verträge zur Eröffnung und Führung von Bankkonten und Depots sowie 
Festgeldverträge; 

- Beauftragung von Rechtsanwälten, Steuerberatern, Wirtschaftsprüfern und 
anderen Beratern; 

- Verträge über Anlegerbetreuung. 

Geschäftsführung und Vertretung 

§ 16 
Anlageentscheidungen 

Die Komplementärin ist ermächtigt, das in § 3 dieses Vertrages beschriebene Genuss-
recht für die Gesellschaft zu erwerben. Ferner entscheidet die Komplementärin nach frei-
em Ermessen über die Erteilung der Zustimmung zu einer (teilweisen) Einziehung des 
Genussrechts bis zu 60 % des ursprünglichen Genussrechtskapitals, ohne dass es hierzu 
einer Zustimmung durch die Gesellschafterversammlung bedarf. Für andere wesentliche 
Investitionen der Gesellschaft bedarf es eines Mehrheitsbeschlusses der Gesellschafter-
versammlung, sofern nicht dieser Gesellschaftsvertrag etwas anderes vorsieht. Wesent-
lich ist eine Investition, wenn sie EUR 25.000 oder mehr beträgt. Die Komplementärin ist 
berechtigt, Liquiditätsreserven der Gesellschaft ohne Berücksichtigung dieser Beschrän-
kung nach eigenem Ermessen in Festgeld anzulegen.  
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§ 17 
Geschäftsführungsbefugnis, Vertretung 

1. Grundregel 

Die Geschäfte der Gesellschaft werden nach Maßgabe der Bestimmungen dieses 
Vertrages durch die Komplementärin und die Geschäftsführende Kommanditistin 
geführt. 

2. Befugnis 

a) Die Komplementärin ist alleine zur Geschäftsführung und Vertretung der 
Gesellschaft berechtigt. 

b) Die Geschäftsführungs- und Vertretungsbefugnis der Komplementärin er-
streckt sich insbesondere auf die Verwaltung des Vermögens der Gesell-
schaft, d. h. die Anlage des Gesellschaftsvermögens in das Genussrecht, 
die Verwaltung der liquiden Mittel der Gesellschaft sowie die Organisati-
on und Durchführung von Gesellschafterversammlungen. 

c) Die Geschäftsführende Kommanditistin ist bevollmächtigt, die Geschäfte 
der Gesellschaft allein zu führen und die Gesellschaft nach außen allein zu 
vertreten. Die Geschäftsführungsbefugnis der Geschäftsführenden Kom-
manditistin endet automatisch bei ihrem Ausscheiden aus der Gesellschaft. 

d) Die Geschäftsführungs- und Vertretungsbefugnis der Geschäftsführenden 
Kommanditistin erstreckt sich unbeschadet ihrer Befugnis zur Übertra-
gung von Aufgaben gemäß § 15 Abs. 1 dieses Vertrages insbesondere auf 
folgende Aufgaben: 

- Abwicklung der Kapitaleinzahlungen der Gesellschafter bzw. 
Treugeber; 

- laufende Anlegerverwaltung; 

- Festlegung der Höhe der Ausschüttungen der Gesellschaft sowie 
Abwicklung der Ausschüttungen der Gesellschaft; 

- Erteilung der Zustimmung zur Übertragung von Kommanditantei-
len; 
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- Erstellung von Berichten der Gesellschaft für die Gesellschafter 
bzw. Treugeber; 

- Beauftragung von Rechtsanwälten, Steuerberatern, Wirtschaftsprü-
fern oder anderen Beratern; 

- Buchführung in Zusammenarbeit mit einer Steuerberatungs- bzw. 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft;  

- gegebenenfalls die Bestellung eines Wirtschaftsprüfers; 

- Erstellung und Abgabe der Steuererklärungen für die Gesellschaft 
in Zusammenarbeit mit einer Steuerberatungs- bzw. Wirtschafts-
prüfungsgesellschaft. 

e) Die Komplementärin und ihre Geschäftsführer sowie die Geschäftsführen-
de Kommanditistin und ihre Geschäftsführer sind von den Beschränkun-
gen des § 181 BGB befreit. 

§ 18 
Begrenzung der Geschäftsführungsbefugnis 

Die Geschäftsführungsbefugnis des Komplementärs und der Geschäftsführenden Kom-
manditistin beschränkt sich auf das Gesellschaftsvermögen innerhalb der in §§ 15, 16 und 
17 aufgeführten Grenzen. Kreditaufnahmen zu Lasten des Gesellschaftsvermögens sind 
ausgeschlossen. 

Ausscheiden und Kündigung von Gesellschaftern 

§ 19 
Ausscheiden von Gesellschaftern 

1. Grundregel 

Außer aus wichtigem Grund sind das Ausscheiden von Gesellschaftern aus der 
Gesellschaft und die Kündigung des Gesellschaftsverhältnisses durch einen Ge-
sellschafter ausgeschlossen. Folgende Ereignisse gelten nicht als wichtiger Grund 
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in diesem Sinne: Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das Vermögen eines 
Kommanditisten oder der Wegzug des Kommanditisten aus der Bundesrepublik 
Deutschland. Der Tod eines Kommanditisten gilt nicht als wichtiger Grund für 
seine(n) Erben. Die Aufzählung ist nur beispielhaft und nicht abschließend. 

2. Vollzug des Ausscheidens bzw. der Kündigung 

Bei Ausscheiden oder Kündigung eines Gesellschafters wächst dessen Gesell-
schaftsanteil den übrigen Gesellschaftern im Verhältnis ihrer Kapitaleinlagen zu-
einander an. Der ausscheidende bzw. kündigende Gesellschafter erhält als Abfin-
dung eine Zahlung in Höhe von 80 % des zuletzt von der Geschäftsführenden 
Kommanditistin festgestellten Verkehrswertes seines Anteils zum Zeitpunkt des 
Ausscheidens bzw. des Wirksamwerdens seiner Kündigung. Der Verkehrswert 
wird durch die Geschäftsführende Kommanditistin festgestellt; über die Ange-
messenheit der Bewertung ist auf Verlangen und Kosten des ausscheidenden bzw. 
kündigenden Gesellschafters die Stellungnahme des Wirtschaftsprüfers der Ge-
sellschaft einzuholen. Bei Streitigkeiten über den Verkehrswert ist der ordentliche 
Rechtsweg gegeben. 

3. Fälligkeit der Abfindung 

Die Abfindung ist in Raten zahlbar. Die einzelnen Raten sind zur Zahlung fällig 
bei der Vornahme von Ausschüttungen durch die Gesellschaft. Jede einzelne Rate 
beläuft sich auf denjenigen Betrag, den der ausscheidende bzw. kündigende Ge-
sellschafter bezogen auf seine geleistete Einlage erhalten hätte, wenn er nicht aus-
geschieden wäre bzw. gekündigt hätte. Ein Anspruch auf Stellung von Sicherhei-
ten besteht nicht. Die Abfindung ist mit 2 % p.a. bezogen auf die noch nicht aus-
gezahlte Abfindung ohne Berücksichtigung von Zinseszinsen verzinslich. Die 
Zinsen werden erst nach vollständiger Zahlung der dem ausscheidenden Gesell-
schafter zustehenden Abfindung sowie erst dann zur Zahlung fällig, wenn die Ge-
sellschaft das Genussrecht anteilig oder vollständig veräußert oder das Genuss-
rechtskapital von der Emittentin vollständig zurückgezahlt wird. Die Gesellschaft 
ist zu einer Rückzahlung vor Fälligkeit berechtigt. 

4. Komplementärin, Geschäftsführende Kommanditistin 

Die Komplementärin sowie die Geschäftsführende Kommanditistin können ihre 
Beteiligung mit einer Frist von drei Monaten kündigen. Die Komplementärin so-
wie die Geschäftsführende Kommanditistin haben in diesem Fall das Recht und 



- 25 - 
 
 
 

 

die Pflicht, eine geeignete Gesellschaft als Nachfolgerin vorzuschlagen. Für die 
Bestimmung der Nachfolgerin gilt § 21 Abs. 1 entsprechend. Die Komplementä-
rin bzw. die Geschäftsführende Kommanditistin können nach Ablauf der Frist von 
drei Monaten aus der Gesellschaft ausscheiden, selbst wenn die Gesellschafterver-
sammlung die vorgeschlagene Nachfolgerin ablehnt. 

§ 20 
Ausschluss der Komplementärin sowie der Geschäftsführenden Kommanditistin 

1. Grundregel 

Die Komplementärin sowie die Geschäftsführende Kommanditistin können durch 
Beschluss der übrigen Gesellschafter mit der einfachen Mehrheit aller vorhande-
nen Stimmen der übrigen Gesellschafter aus der Gesellschaft ausgeschlossen wer-
den, jedoch nur unter Einhaltung einer mindestens dreimonatigen Frist. Ein dies-
bezüglicher Beschluss bedarf zu seiner Wirksamkeit eines Vorschlags über eine 
neue Komplementärin bzw. eine neue Geschäftsführende Kommanditistin. Die 
Gesellschafterversammlung bestimmt mit der einfachen Mehrheit aller abgegebe-
nen Stimmen die neue Komplementärin bzw. die neue Geschäftsführende Kom-
manditistin.  

2. Vollzug des Ausschlusses 

Die Bestimmungen in § 19 Abs. 2 und 3 über den Vollzug des Ausscheidens bzw. 
der Kündigung eines Gesellschafters gelten entsprechend. 

3. Widerruf der Geschäftsführungsbefugnis 

Wird die Komplementärin oder die Geschäftsführende Kommanditistin gemäß 
den Bestimmungen in Absatz 1 durch Beschluss aus der Gesellschaft ausgeschlos-
sen, endet die Geschäftsführungsbefugnis der Ausgeschlossenen mit Fassung des 
Beschlusses. Der Anspruch auf die laufenden Managementgebühren gemäß § 13 
Abs. 1 wird für das Jahr der Beschlussfassung zeitanteilig abgegrenzt, soweit ein 
Ausschluss aus wichtigem Grund erfolgt. Wird die Komplementärin oder die Ge-
schäftsführende Kommanditistin ohne wichtigen Grund aus der Gesellschaft aus-
geschlossen, stehen ihnen die laufenden Managementgebühren gemäß § 13 Abs. 1 
noch für das gesamte Geschäftsjahr zu, in dem der Ausschluss erfolgt. 
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§ 21 
Verfügungen und sonstiger Übergang von Gesellschaftsanteilen 

1. Komplementärin, Geschäftsführende Kommanditistin 

Verfügungen der Geschäftsführenden Kommanditistin und der Komplementärin 
über ihren Gesellschaftsanteil bedürfen nicht der vorherigen Zustimmung der üb-
rigen Gesellschafter. Im Falle des vollständigen Ausscheidens der Geschäftsfüh-
renden Kommanditistin oder der Komplementärin hat die ausscheidende Gesell-
schafterin das Recht und die Pflicht, eine geeignete Gesellschaft als Nachfolgerin 
vorzuschlagen. Für eine Übertragung des Gesellschaftsanteils der Geschäftsfüh-
renden Kommanditistin auf die Macquarie Verwaltungs GmbH, derzeit eingetra-
gen im Handelsregister des Amtsgerichts Mannheim unter HRB 232580, ist keine 
Zustimmung der Gesellschafter bzw. Treugeber erforderlich. In allen anderen Fäl-
len kann die Gesellschafterversammlung mit der einfachen Mehrheit der abgege-
benen Stimmen die vorgeschlagene Gesellschaft ablehnen und eine andere als die 
vorgeschlagene Gesellschaft als Komplementärin bzw. neue Geschäftsführende 
Kommanditistin bestimmen. Im Anschluss an die Gesellschafterversammlung 
kann die Geschäftsführende Kommanditistin bzw. die Komplementärin ihren Ge-
sellschaftsanteil auf die vorgeschlagene oder – im Falle ihrer Ablehnung – die von 
der Gesellschafterversammlung bestimmte Gesellschaft übertragen. Diese tritt an 
die Stelle der ausscheidenden Gesellschafterin. Lehnt die Gesellschafterversamm-
lung die von der Geschäftsführenden Kommanditistin bzw. der Komplementärin 
vorgeschlagene Gesellschaft ab und schlägt sie keine andere Gesellschaft vor, so 
ist die Geschäftsführende Kommanditistin bzw. Komplementärin gleichwohl zur 
Übertragung ihres Gesellschaftsanteils berechtigt. 

2. Übrige Kommanditisten/Treugeber 

Bei Tod eines Kommanditisten geht sein Gesellschaftsanteil auf den oder die Er-
ben bzw. Vermächtnisnehmer über.  

Rechtsgeschäftliche Verfügungen unter Lebenden mit Ausnahme der Verpfän-
dung von Gesellschaftsanteilen bedürfen der vorherigen Zustimmung der Ge-
schäftsführenden Kommanditistin. Verfügungen sind nur zulässig mit einem Ü-
bertragungsmindestbetrag von EUR 10.000; über den Übertragungsmindestbetrag 
hinausgehende Beträge müssen ohne Rest durch 1.000 teilbar sein. Soweit Verfü-
gungen zu einer Übertragung des wirtschaftlichen Eigentums im Sinne des § 39 
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AO hinsichtlich des Gesellschaftsanteils führen, sind sie nur zum Quartalsende 
zulässig und dürfen nicht rückwirkend erfolgen. Ausschüttungen, die vor Wirk-
samwerden der Übertragung zufließen, stehen dem Zedenten, Ausschüttungen, die 
nach Wirksamwerden der Übertragung zufließen, dem Zessionar zu. Eine geson-
derte Abtretung von Ausschüttungsansprüchen ist ausgeschlossen. Die Zustim-
mung darf nicht unbillig verweigert werden. Zustimmungen zu Verfügungen zu 
Gunsten von Familienangehörigen im Sinne der Vorschriften der Abgabenord-
nung sind zu erteilen. 

3. Gemeinsamer Vertreter 

Geht ein Gesellschaftsanteil auf mehrere Rechtsnachfolger über, haben diese ge-
genüber der Geschäftsführenden Kommanditistin einen gemeinsamen Vertreter zu 
bestellen. Gemeinsamer Vertreter kann nur ein Miterbe, ein Mitvermächtnisneh-
mer, ein anderer Kommanditist oder eine von Berufs wegen zur Verschwiegenheit 
verpflichtete Person sein. Die Geschäftsführende Kommanditistin kann den ge-
meinsamen Vertreter aus wichtigem Grunde ablehnen. Bis zur wirksamen Bestel-
lung eines gemeinsamen Vertreters ruhen die Stimmrechte. 

4. Nachweis 

Rechtsnachfolger eines verstorbenen Kommanditisten haben sich durch Vorlage 
einer Ausfertigung des Erbscheins im Original oder einer notariell beglaubigten 
Kopie des Erbscheins gegenüber der Geschäftsführenden Kommanditistin zu legi-
timieren. Die Geschäftsführende Kommanditistin ist nach eigenem Ermessen be-
rechtigt, auch andere Legitimationsnachweise zu akzeptieren. 

5. Kosten 

Sämtliche Kosten (z. B. Notar- und Gerichtsgebühren sowie Rechtsanwalts- und 
Steuerberatergebühren in gesetzlicher Höhe nach Rechtsanwaltsvergütungsgesetz 
und Steuerberatergebührenverordnung) im Zusammenhang mit der Übertragung 
bzw. einem sonstigen Übergang eines Gesellschaftsanteils sind vorbehaltlich ei-
ner anderweitigen vertraglichen Regelung von demjenigen zu tragen, der den Ge-
sellschaftsanteil übernimmt bzw. der ihn erbt. Zudem wird die Gesellschaft ihm 
eine pauschale Bearbeitungsgebühr in Höhe von EUR 250 einschließlich ggf. an-
fallender gesetzlicher Umsatzsteuer in Rechnung stellen. 
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Gesellschafterversammlungen 

§ 22 
Gesellschafterversammlungen 

1. Beschlussgegenstände 

Die Gesellschafter beschließen über alle für die Gesellschaft wesentlichen Ange-
legenheiten, insbesondere: 

a) Feststellung des Jahresabschlusses der Gesellschaft; 

b) Entlastung der Komplementärin, der Geschäftsführenden Kommanditistin 
sowie der Treuhandkommanditistin für ihre Tätigkeiten im abgelaufenen 
Geschäftsjahr; 

c) Wahl des Abschlussprüfers; 

d) Änderungen und Ergänzungen dieses Gesellschaftsvertrages; 

e) wesentliche Investitionen im Sinne des § 16 Satz 4; 

f) Ausübung des Andienungsrechts hinsichtlich des Genussrechts gemäß 
dem Andienungsvertrag;  

g) Zustimmung zu einer (teilweisen) Einziehung des Genussrechts, soweit 
nicht nach § 16 die alleinige Zuständigkeit der Komplementärin besteht; 

h) Liquidation der Gesellschaft; 

i) Bestellung, Abberufung und Entlastung eines Beirats; 

j) alle sonstigen Angelegenheiten, die in diesem Gesellschaftsvertrag oder 
nach Gesetz der Entscheidungskompetenz der Gesellschafterversammlung 
vorbehalten sind. 

Die Beschlüsse gemäß a) bis c) sind jährlich zu fassen, ein Beschluss gemäß c) 
jedoch nur, wenn eine gesetzliche Prüfungspflicht besteht. 
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2. Gesellschafterbeschlüsse 

Gesellschafterbeschlüsse können nach Ermessen der Komplementärin auf Ver-
sammlungen oder schriftlich (auch per Telefax) im Umlaufverfahren gefasst wer-
den. 

3. Durchführung des Umlaufverfahrens 

Die Komplementärin führt die Beschlussfassung grundsätzlich im Umlaufverfah-
ren durch. Sie versendet die Beschlussfassungsunterlagen an die Gesellschafter 
und Treugeber. Die Komplementärin bestimmt dabei einen Termin für die Stimm-
abgabe, der nicht vor Ablauf von vier Wochen nach Absendung der Beschlussfas-
sungsunterlagen an die Kommanditisten/Treugeber liegen darf. Bei Eilbedürftig-
keit kann die Frist auf eine Woche gekürzt werden. Die Versendung der Be-
schlussfassungsunterlagen ist ordnungsgemäß erfolgt, wenn diese an die von dem 
Kommanditisten/Treugeber zuletzt schriftlich (Brief oder Telefax) genannte Ad-
resse gesandt wurde. Ist der Aufenthalt eines Kommanditisten/Treugebers unbe-
kannt oder können ihm aus anderen Gründen die Beschlussfassungsunterlagen 
nicht zugestellt werden, so ruht sein Stimmrecht bis zur Beseitigung dieses Zu-
stands. Die vorgenannte Frist von vier bzw. einer Woche(n) ist auf ihn nicht an-
wendbar, wenn der Zustand innerhalb dieser Frist beseitigt wird. In diesem Fall 
kann der betroffene Kommanditist/Treugeber an der Stimmabgabe teilnehmen, 
wenn er auf die Einhaltung der Frist verzichtet. Die Aufforderung zur Beschluss-
fassung hat sämtliche Abstimmungspunkte und die Angabe des letzten Abstim-
mungstages zu enthalten. Die Beschlussfähigkeit im Umlaufverfahren ist gegeben, 
wenn die vorstehend beschriebenen Formalien gewahrt worden sind. Beschlüsse 
im Umlaufverfahren sind mit Zugang der fristgerecht abgegebenen Stimmen bei 
der Geschäftsführenden Kommanditistin wirksam gefasst. Geht der Komplemen-
tärin die Stimmabgabe eines Kommanditisten/Treugebers nicht fristgerecht zu, so 
wird widerlegbar vermutet, dass dieser seiner Aufforderung zur Stimmabgabe 
nicht nachgekommen ist. Den Kommanditisten/Treugebern wird das Ergebnis der 
Beschlussfassung von der Komplementärin schriftlich mitgeteilt. Wird der Auf-
forderung zur Beschlussfassung durch einzelne Kommanditisten/Treugeber nicht 
nachgekommen, so gilt ihre Stimme als nicht abgegeben.  
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4. Mehrheiten 

Soweit nicht in diesem Gesellschaftsvertrag oder gesetzlich zwingend eine höhere 
Mehrheit vorgesehen ist, werden Gesellschafterbeschlüsse mit der einfachen 
Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst. Stimmenthaltungen gelten als nicht 
abgegebene Stimmen. Bei Stimmengleichheit gilt ein Antrag als abgelehnt. Be-
schlüsse über Änderungen dieses Gesellschaftsvertrags bedürfen einer Mehrheit 
von 75 % aller abgegebenen Stimmen sowie der Zustimmung der Geschäftsfüh-
renden Kommanditistin.  

5. Ladung zu Gesellschafterversammlungen 

Gesellschafterversammlungen finden am Sitz der Gesellschaft statt. Sie werden 
durch die Komplementärin, die Geschäftsführende Kommanditistin oder auf Ver-
langen von Gesellschaftern bzw. Treugebern, die mindestens 20 % des Komman-
ditkapitals (einschließlich Treuhandkommanditkapital) auf sich vereinigen, 
schriftlich durch einfachen Brief unter Angabe der Tagesordnung und der Voraus-
setzungen für eine Beschlussfähigkeit gemäß Absatz 6 einberufen. Die Ladungs-
frist beträgt vier Wochen gerechnet ab dem Tag der Aufgabe der Ladung zur Post. 
Bei Eilbedürftigkeit kann die Frist auf eine Woche verkürzt werden. Treugeber 
werden unmittelbar durch die Gesellschaft zu Gesellschafterversammlungen ein-
geladen und sind berechtigt, unmittelbar an den Gesellschafterversammlungen 
teilzunehmen. Vertreter von Gesellschaftern/Treugebern, die nicht gesellschafts-
rechtliche Organe von Gesellschaftern/Treugebern sind, können nur teilnehmen, 
wenn sie sich zuvor schriftlich zu Interessenwahrung und Vertraulichkeit gemäß 
§ 24 verpflichtet haben. 

6. Beschlussfähigkeit 

Die Beschlussfähigkeit einer Gesellschafterversammlung ist gegeben, wenn die in 
Absatz 5 beschriebenen Formalien gewahrt worden sind und die Komplementärin 
oder die Geschäftsführende Kommanditistin anwesend ist.  

7. Stimmrechte 

Je volle EUR 1.000 der eingezahlten Einlage gewähren eine Stimme. Die Treuge-
ber sind von der Treuhandkommanditistin bevollmächtigt, ihre Stimmrechte un-
mittelbar auszuüben. Die Treuhandkommanditistin sowie ggf. Zusätzliche Treu-
handkommanditisten sind berechtigt, ihr Stimmrecht unterschiedlich entsprechend 
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den Treuhandteilkommanditanteilen nach Weisung der jeweiligen Treugeber aus-
zuüben. Im Übrigen kann ein Gesellschafter bzw. Treugeber für seinen Komman-
ditanteil bzw. Treuhandteilkommanditanteil nur eine einheitliche Stimme abge-
ben. Die Kommanditisten, die Treuhandkommanditistin sowie ggf. Zusätzliche 
Treuhandkommanditisten sind, soweit gesetzlich zulässig und dieser Vertrag 
nichts Abweichendes vorsieht, von den Beschränkungen des § 181 BGB (Selbst-
kontrahierungsverbot) befreit. 

8. Vorsitz, Niederschrift 

Den Vorsitz der Gesellschafterversammlung führt die Geschäftsführende Kom-
manditistin oder die Komplementärin. Der Vorsitzende oder ein Beauftragter führt 
ein Protokoll über den Verlauf der Gesellschafterversammlung sowie alle gefass-
ten Beschlüsse. Das Protokoll ist unverzüglich jedem Gesellschafter bzw. Treuge-
ber zuzusenden. 

9. Anfechtung von Gesellschafterbeschlüssen 

Gesellschafterbeschlüsse können innerhalb einer Frist von sechs Wochen nach 
Absendung des Ergebnisses der Beschlussfassung bzw. des Versammlungsproto-
kolls durch gerichtliche Klageerhebung gegen die Gesellschaft angefochten wer-
den. Auf diese Frist ist mit Bekanntgabe der Beschlussfassung schriftlich hinzu-
weisen. Klageberechtigt sind nur Gesellschafter bzw. Treugeber, die bei der Ab-
stimmung zum jeweiligen Gesellschafterbeschluss eine Gegenstimme abgegeben 
haben und – im Falle eines Beschlusses in einer Gesellschafterversammlung – der 
Beschlussfassung widersprochen und ihren Widerspruch zu Protokoll gegeben 
haben. Nach Ablauf der Frist gilt ein etwaiger Mangel als geheilt. Die eben ge-
nannte Klagefrist von sechs Wochen gilt dabei für Treugeber unabhängig davon, 
ob diese aus eigenem Recht oder aufgrund der Ermächtigung der Treuhandkom-
manditistin Klage erheben. 
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Rechtstellung der Gesellschafter 

§ 23 
Wettbewerb 

Die Komplementärin, die Geschäftsführende Kommanditistin, die Treuhandkommandi-
tistin, ggf. Zusätzliche Treuhandkommanditisten sowie die Weiteren Kommanditisten 
unterliegen keinem Wettbewerbsverbot. 

Die Geschäftsführende Kommanditistin sowie die Komplementärin können neben dem 
Vermögen der Gesellschaft allein oder mit anderen Partnern andere Kapitalanlagen mit 
ähnlichen Investitionskriterien verwalten.  

§ 24 
Interessenwahrung, Vertraulichkeit 

1. Interessenwahrung 

Kenntnisse über Beteiligungsunternehmen, die den Gesellschaftern bzw. Treuge-
bern oder ihren Vertretern über die Gesellschaft zugänglich gemacht werden, dür-
fen von den Gesellschaftern, den Treugebern sowie ihren Vertretern nicht zum 
Nachteil der Gesellschaft oder zum Nachteil von Gesellschaften des Beteiligungs-
portfolios und nicht zu Wettbewerbszwecken verwendet werden. 

2. Vertraulichkeit 

Sämtliche Kenntnisse, die die Gesellschafter bzw. Treugeber oder ihre Vertreter 
in ihrer Eigenschaft als Gesellschafter bzw. Treugeber über die Gesellschaft, die 
übrigen Gesellschafter/Treugeber und die Gesellschaften des Beteiligungsportfo-
lios erlangen, sind von den Gesellschaftern/Treugebern und ihren Vertretern ver-
traulich zu behandeln. Diese Vertraulichkeitsverpflichtung gilt auch über die Be-
endigung der Gesellschaft hinaus. 
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§ 25 
Beirat 

1. Mitglieder 

Bei der Gesellschaft kann ein Beirat mit bis zu drei Mitgliedern gebildet werden. 
Die Mitglieder des Beirates werden aus dem Kreis der Gesellschafter bzw. Treu-
geber von der Gesellschafterversammlung ausgewählt, bestellt und abberufen. 
Weder die Geschäftsführende Kommanditistin noch die Komplementärin noch die 
Treuhandkommanditistin oder ggf. Zusätzliche Treuhandkommanditisten können 
Mitglieder des Beirats sein. 

2. Amtszeit 

Die von der Gesellschafterversammlung in den Beirat gewählten Beiratsmitglie-
der werden für die Zeit bis zu der dritten ordentlichen Gesellschafterversammlung 
bestellt, die auf ihre Wahl folgt. Eine Wiederwahl ist zulässig. Scheidet ein Bei-
ratsmitglied während seiner Amtszeit aus, kann auf der nächsten ordentlichen Ge-
sellschafterversammlung für die restliche Amtszeit ein Nachfolger gewählt wer-
den. 

3. Beschlüsse 

Der Beirat fasst seine Beschlüsse mit einfacher Mehrheit. Er ist beschlussfähig, 
wenn mindestens zwei seiner Mitglieder anwesend sind. Die geschäftsführende 
Kommanditistin kann im Einvernehmen mit den Mitgliedern des Beirates eine 
Geschäftsordnung für den Beirat erlassen. 

4. Teilnahmerechte 

Die Mitglieder des Beirates nehmen an den Gesellschafterversammlungen teil. 
Die geschäftsführende Kommanditistin hat das Recht, an den Beiratssitzungen 
teilzunehmen. 

5. Aufgaben 

Der Beirat berät und überwacht die Geschäftsführung der Gesellschaft bei der 
Verfolgung des Zwecks der Gesellschaft. Der Beirat hat kein Weisungsrecht ge-
genüber der Geschäftsführung der Gesellschaft. 
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6. Vergütung 

Die Beiratsmitglieder erhalten keine Vergütung. Es werden ihnen jedoch von der 
Gesellschaft die im Zusammenhang mit ihrer Tätigkeit angefallenen Kosten er-
stattet. 

§ 26 
Besondere Gesellschafterpflichten 

1. Änderungen persönlicher Daten 

Jeder Kommanditist bzw. Treugeber hat Änderungen seiner bei der Gesellschaft 
festgehaltenen persönlichen und steuerlichen Angaben schriftlich (Brief oder Te-
lefax) der Komplementärin mitzuteilen. Im Verhältnis der Gesellschaft zu den 
Gesellschaftern bzw. Treugebern gelten die mitgeteilten Angaben als maßgebend. 

2. Wohnsitzbestätigung und Zustimmung zum Meldeverfahren nach der EU-
Zinsrichtlinie 

Soweit Luxemburg Quellensteuer auf Ausschüttungen auf das Genussrecht erhe-
ben sollte, ist jeder Gesellschafter/Treugeber verpflichtet, der Komplementärin 
auf schriftliches Verlangen eine Wohnsitzbestätigung des für ihn zuständigen Fi-
nanzamtes zu übersenden. Sollte Quellensteuer auf Ausschüttungen auf das Ge-
nussrecht gemäß der Richtlinie 2003/48/EG des Rates vom 3. Juni 2003 im Be-
reich der Besteuerung von Zinserträgen (EU-Zinsrichtlinie) erhoben werden, er-
klären sich die Gesellschafter/Treugeber damit einverstanden, dass die Geschäfts-
führende Kommanditistin im Namen der Anleger zum so genannten Meldeverfah-
ren optiert. 

3. Rechtzeitige Mitteilung von Sonderwerbungskosten 

Bei dem Treugeber/Kommanditisten in einem Wirtschaftsjahr etwaig entstehende 
persönliche Sonderwerbungskosten im Zusammenhang mit der Beteiligung an der 
Gesellschaft sind der Gesellschaft bis zum 28. Februar des jeweiligen Folgejahres 
schriftlich mitzuteilen sowie durch eine Kopie des entsprechenden Beleges nach-
zuweisen. Für Mitteilungen, die nach diesem Stichtag oder ohne belegmäßigen 
Nachweis eingehen, wird von der Gesellschaft wegen des entstehenden Mehrauf-
wandes ein Entgelt von je EUR 250 einschließlich ggf. anfallender gesetzlicher 
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Umsatzsteuer berechnet, das gesondert in Rechnung gestellt wird. Für die Berück-
sichtigung der verspätet eingehenden Mitteilungen übernimmt die Gesellschaft keine 
Gewähr. 

Laufzeit, Beendigung, Auflösung 

§ 27 
Laufzeit 

Die Gesellschaft beginnt im Außenverhältnis mit ihrem Eintrag ins Handelsregister (§ 1 
Abs. 2). Die Gesellschaft wird aufgelöst, wenn das Genussrecht oder, nach dessen Wand-
lung in Geschäftsanteile an der MEIF Germany Eight S.à r.l., diese Geschäftanteile voll-
ständig veräußert, eingezogen oder bei Fälligkeit zurückgezahlt werden. 

§ 28 
Ausscheiden der Komplementärin oder der Geschäftsführenden Kommanditistin 

1. Ausscheiden der Komplementärin 

Wird über das Vermögen der Komplementärin das Insolvenzverfahren eröffnet 
oder die Eröffnung eines solchen Verfahrens mangels Masse abgelehnt, scheidet 
diese aus der Gesellschaft aus. In dem Fall des Ausscheidens der Komplementärin 
hat die Geschäftsführende Kommanditistin das Recht und die Pflicht, eine geeig-
nete Gesellschaft als Nachfolgerin vorzuschlagen. Die Gesellschafterversamm-
lung kann mit der einfachen Mehrheit der abgegebenen Stimmen die vorgeschla-
gene Gesellschaft ablehnen und eine andere als die vorgeschlagene Gesellschaft 
als neue Komplementärin bestimmen. Im Anschluss an die Gesellschafterver-
sammlung tritt die vorgeschlagene oder - im Falle ihrer Ablehnung - die von der 
Gesellschafterversammlung bestimmte Gesellschaft als Komplementärin in die 
Gesellschaft ein. Die neue Komplementärin tritt an die Stelle der ausscheidenden 
Komplementärin. 

2. Ausscheiden der Geschäftsführenden Kommanditistin 

Wird über das Vermögen der Geschäftsführenden Kommanditistin das Insolvenz-
verfahren eröffnet oder die Eröffnung eines solchen Verfahrens mangels Masse 
abgelehnt, scheidet diese aus der Gesellschaft aus. In jedem Fall des Ausschei-
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dens der Geschäftsführenden Kommanditistin hat die Komplementärin das Recht 
und die Pflicht, eine geeignete Gesellschaft als Nachfolgerin vorzuschlagen. Die 
Gesellschafterversammlung kann mit der einfachen Mehrheit der abgegebenen 
Stimmen die vorgeschlagene Gesellschaft ablehnen und eine andere als die vorge-
schlagene Gesellschaft als neue Geschäftsführende Kommanditistin bestimmen. 
Im Anschluss an die Gesellschafterversammlung tritt die vorgeschlagene oder – 
im Falle ihrer Ablehnung – die von der Gesellschafterversammlung bestimmte 
Gesellschaft als Geschäftsführende Kommanditistin in die Gesellschaft ein. Die 
neue Geschäftsführende Kommanditistin tritt an die Stelle der ausscheidenden 
Geschäftsführenden Kommanditistin. 

§ 29 
Auflösung 

1. Liquidator 

Bei Auflösung der Gesellschaft wird das Gesellschaftsvermögen der Gesellschaft 
durch die Komplementärin abgewickelt. 

2. Verteilung der Liquidationserlöse 

Gewinne und Verluste aus der Abwicklung des Gesellschaftsvermögens werden 
den Gesellschaftern bzw. Treugebern in entsprechender Anwendung der Bestim-
mungen des § 9 zugewiesen. 

Bewertung, Buchführung und Berichtswesen 

§ 30 
Bewertung des Gesellschaftsvermögens 

1. Verkehrswertbewertung 

Soweit nach den Bestimmungen dieses Vertrages eine Bewertung von Kapitalan-
lagen erforderlich ist, sind diese mit dem Verkehrswert anzusetzen. 
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2. Stellungnahme eines Wirtschaftsprüfers 

Zu jeder Bewertung der Geschäftsführenden Kommanditistin gemäß Absatz 1 ist 
auf Verlangen der Gesellschafter bzw. Treugeber, die mindestens 20 % des 
Kommanditkapitals (einschließlich des Treuhandkommanditkapitals) auf sich ver-
einigen, eine Stellungnahme eines Wirtschaftsprüfers einzuholen. Bei Meinungs-
verschiedenheiten zwischen der Geschäftsführung und dem Wirtschaftsprüfer ent-
scheidet eine vom Institut der Wirtschaftsprüfer e.V., Düsseldorf, zu benennende 
international anerkannte Wirtschaftsprüfungsgesellschaft über die Meinungsver-
schiedenheiten als Schiedsgutachter. 

§ 31 
Buchführung 

Die Führung der Bücher der Gesellschaft obliegt der Geschäftsführenden Kommanditis-
tin. Die gesetzlichen Kontrollrechte für Kommanditisten gemäß den Bestimmungen des 
Handelsgesetzbuchs stehen den Gesellschaftern sowie den Treugebern zu. Die Geschäfts-
führende Kommanditistin hat das Recht, die Aufstellung des Jahresabschlusses der Ge-
sellschaft nach den gesetzlichen Bestimmungen für Kapitalgesellschaften zu veranlassen.  

§ 32 
Berichtswesen 

1. Jahresabschluss 

Die Geschäftsführende Kommanditistin versendet an die Gesellschafter bzw. 
Treugeber spätestens bis zum 10. Juni des Folgejahres, erstmals für das Ge-
schäftsjahr 2008 zum 10. Juni 2009, den Jahresabschluss der Gesellschaft für das 
abgelaufene Geschäftsjahr. 

2. Steuerliche Informationen 

Die Geschäftsführende Kommanditistin versendet an die Gesellschafter bzw. 
Treugeber jährlich eine steuerliche Ergebnismitteilung für das abgelaufene Ge-
schäftsjahr. 
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Schlussbestimmungen 

§ 33 
Änderungen des Gesellschaftsvertrags 

1. Änderungen und Ergänzungen dieses Gesellschaftsvertrags bedürfen der Schrift-
form, soweit nicht zwingend ein strengeres Formerfordernis gilt. Schriftform gilt 
auch für die Abänderung dieser Schriftformklausel. Die Schriftform gilt als ge-
wahrt bei Änderung des Gesellschaftsvertrags durch einen in Übereinstimmung 
mit den Bestimmungen des § 22 gefassten Gesellschafterbeschluss. 

2. Dieser Gesellschaftsvertrag enthält alle Regelungen zwischen den Gesellschaftern 
bezüglich des Gesellschaftsverhältnisses. Mündliche Nebenabreden bestehen 
nicht. 

§ 34 
Mitteilungen 

1. Mitteilungen durch die Geschäftsführende Kommanditistin und die Komplemen-
tärin erfolgen durch einfachen Brief an die auf dem Zeichnungsschein für jeden 
Kommanditisten bzw. Treugeber angegebene Adresse. Jeder Kommanditist bzw. 
Treugeber kann seine Adresse durch schriftliche Mitteilung (Brief oder Telefax) 
an die Geschäftsführende Kommanditistin abändern; die Abänderung wird wirk-
sam zwei Wochen nach Eingang der Mitteilung. 

2. Verlegt ein Kommanditist bzw. Treugeber seinen Wohnsitz in einen Staat, in dem 
nicht Deutsch die Amtssprache ist, oder verfügt er aus sonstigen Gründen über 
keine Zustellungsadresse im Sinne des Absatz 1 in einem solchen Staat, so ist er 
verpflichtet, unverzüglich einen in der Bundesrepublik Deutschland, in der Repu-
blik Österreich oder der Schweiz ansässigen und dort über eine ladungsfähige An-
schrift verfügenden Zustellungsbevollmächtigten zu ernennen und dies der Ge-
schäftsführenden Kommanditistin schriftlich anzuzeigen. Kommt der Kommandi-
tist bzw. Treugeber dieser Verpflichtung nicht nach, hat er die daraus resultieren-
den Folgen, soweit sie auf der Pflichtverletzung beruhen, zu tragen; insbesondere 
ruht für den Zeitraum der Versäumnis sein Stimmrecht. 

§ 35 
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Vertraulichkeit 

Die Gesellschafter und Treugeber werden, soweit rechtlich zulässig, sämtliche nichtöf-
fentlichen Informationen über die Gesellschaft, die Gesellschafter, die Treugeber und 
gegenwärtige oder künftige Beteiligungen oder sonstige Vermögenswerte, die sie nach 
Maßgabe dieses Gesellschaftsvertrages erhalten haben, vertraulich und in der Weise be-
handeln, wie sie üblicherweise Informationen dieser Art behandeln. Den Gesellschaftern 
bzw. Treugebern ist bekannt, dass Informationen über gegenwärtige oder zukünftige Be-
teiligungen oder sonstige Vermögenswerte, die die Geschäftsführende Kommanditistin, 
die Komplementärin oder mit diesen verbundene Unternehmen erlangt haben, Gegens-
tand von Vertraulichkeitsverpflichtungen sein können, die ihre Offenlegung gemäß die-
sem Gesellschaftsvertrag einschränken können, und dass die Gesellschaft derartige In-
formationen zurückhalten kann, deren Offenlegung gegenüber den Gesellschaftern sie als 
wesentliche Beeinträchtigung der Interessen der Gesellschaft beurteilt. 

§ 36 
Teilnichtigkeit 

Sollte eine Bestimmung dieses Vertrags unwirksam oder undurchführbar sein oder wer-
den, wird die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen davon nicht berührt. Statt der un-
wirksamen oder undurchführbaren Bestimmung ist diejenige wirksame und durchführba-
re Bestimmung zu vereinbaren, die dem wirtschaftlichen Zweck der zu ersetzenden Vor-
schrift am nächsten kommt. Entsprechendes gilt für die ergänzende Vertragsauslegung. 
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§ 37 
Anwendbares Recht/Gerichtsstand 

1. Anwendbares Recht 

Dieser Gesellschaftsvertrag unterliegt dem Recht der Bundesrepublik Deutsch-
land. 

2. Gerichtsstand 

Gerichtsstand für sämtliche Streitigkeiten aus oder im Zusammenhang mit diesem 
Vertrag ist, für Kaufleute, juristische Personen des öffentlichen Rechts, öffentlich-
rechtliche Sondervermögen und Personen ohne allgemeinen Gerichtsstand in der 
Bundesrepublik Deutschland Frankfurt am Main. Der Gerichtsstand Frankfurt am 
Main ist in einem derartigen Fall für alle Klagen gegen die Gesellschaft aus-
schließlich. 





Treuhand- und Verwaltungsvertrag 

zwischen 

den der Macquarie Infrastrukturgesellschaft Nr. 8 mbH & Co. KG beitretenden 
Anlegern 

– nachfolgend „Treugeber“ – 

und 

Macquarie Treuvermögen GmbH 

– nachfolgend „Treuhänderin“ – 
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§ 1 
Vertragsgegenstand, Zustandekommen des Vertrags 

1. Der Treugeber beabsichtigt, mittelbar über die Treuhänderin einen Kommanditan-
teil an der Macquarie Infrastrukturgesellschaft Nr. 8 mbH & Co. KG (die „KG“) 
zu zeichnen. 

2. Die Zeichnung soll in der Weise erfolgen, dass die Treuhänderin in eigenem Na-
men, aber auf Rechnung des Treugebers nach Maßgabe der Regelungen dieses 
Treuhandvertrags den Treuhandkommanditanteil zeichnet, erwirbt und hält. Dem 
Treugeber ist bekannt, dass die Treuhänderin weitere Treuhandverträge mit drit-
ten Personen über den Erwerb, das Halten und Verwalten von Treuhandkomman-
ditanteilen an der KG abschließen wird. Der für den einzelnen Treugeber treuhän-
derisch gehaltene Treuhandkommanditanteil stellt lediglich einen ideellen Teil 
(„Treuhandteilkommanditanteil“) des von der Treuhänderin insgesamt für 
sämtliche Treugeber gehaltenen einheitlichen Treuhandkommanditanteils 
(„Treuhandkommanditanteil“) dar. 

3. Das Verhältnis zwischen Treugeber und Treuhänderin bleibt von der Tatsache, 
dass die Treuhänderin mit weiteren Personen Treuhandverträge abschließt, unbe-
rührt. Vorbehaltlich einer vorherigen ausdrücklichen Zustimmung des Treugebers 
wird zwischen den verschiedenen Treugebern keine Gesellschaft oder sonstige 
Rechtsgemeinschaft bezüglich der Gesamtheit der von der Treuhänderin verwalte-
ten Treuhandteilkommanditanteile begründet. Die Treugeber sind vielmehr Teil-
gläubiger im Sinne des § 420 BGB; auf ihr Verhältnis untereinander sind daher 
die §§ 705 ff. BGB und die §§ 741 ff. BGB nicht – auch nicht entsprechend – an-
wendbar. 

4. Dieser Treuhandvertrag kommt zustande, wenn der Treugeber durch Unterzeich-
nung des Zeichnungsscheins ein entsprechendes Angebot abgibt, dieses Angebot 
der Treuhänderin innerhalb der Zeichnungsfrist i. S. v. § 7 Abs. 4 des Gesell-
schaftsvertrags der KG zugegangen ist und die Treuhänderin dieses Angebot 
durch schriftliche Erklärung gegenüber dem Treugeber annimmt.  

5. Dem Treugeber ist bekannt, dass als Treugeber grundsätzlich nur (i) volljährige 
natürliche Personen im Sinne der §§ 1 und 2 BGB, (ii) in- und ausländische, in 
§ 1 des Körperschaftsteuergesetzes in der jeweils geltenden Fassung genannte 
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Körperschaften, Personenvereinigungen und Vermögensmassen sowie (iii) in- 
und ausländische Personengesellschaften in Betracht kommen. Andere Personen 
können nur mit ausdrücklicher Zustimmung der geschäftsführenden Kommandi-
tistin der KG aufgenommen werden. 

6. Der Treugeber wird nicht Kommanditist der KG, sondern lediglich gemäß § 6 
Abs. 2 des Gesellschaftsvertrages der KG und den Regelungen dieses Treuhand-
vertrages wie ein unmittelbar beteiligter Kommanditist behandelt. Sämtliche im 
Gesellschaftsvertrag der KG geregelten Rechte und Pflichten der Kommanditisten 
sind zugleich unmittelbare persönliche Rechte und Pflichten der Treugeber ge-
genüber der KG. Dies gilt insbesondere hinsichtlich der Ausübung mitgliedschaft-
licher Rechte sowie für die Verpflichtungen zur Leistung von Kapitaleinzahlun-
gen gemäß § 8 des Gesellschaftsvertrages der KG. Sämtliche Regelungen des Ge-
sellschaftsvertrags der KG in seiner jeweils gültigen Fassung sowie die Inhalte 
des Zeichnungsscheins sind Bestandteil dieses Treuhandvertrages und entfalten 
unmittelbare Geltung für und gegen den Treugeber. Die Bestimmungen des Ge-
sellschaftsvertrages der KG gelten sinngemäß für das Treuhandverhältnis, soweit 
in diesem Treuhandvertrag nichts anderes bestimmt ist. Begriffe, die im Gesell-
schaftsvertrag der KG definiert sind und in diesem Treuhandvertrag verwendet 
werden, haben die in dem Gesellschaftsvertrag der KG festgelegte Bedeutung. 
Sollten Regelungen des Gesellschaftsvertrages der KG den Regelungen dieses 
Treuhandvertrages entgegenstehen, so haben die Regelungen des Gesellschafts-
vertrages der KG Vorrang. Sämtliche vorstehenden Regelungen werden hiermit 
vom Treugeber, der Treuhänderin sowie der KG ausdrücklich einvernehmlich 
vereinbart und bestätigt. 

7. Die Treuhänderin und der Treugeber werden ihre Rechte und Pflichten bezüglich 
des Treuhandteilkommanditanteils in Übereinstimmung mit den nachfolgenden 
Einzelregelungen wahrnehmen. 

§ 2 
Einzelregelungen 

1. Die jeweilige Hafteinlage, die zusätzliche Pflichteinlage und das Agio sind spätes-
tens mit Valuta 12. Dezember 2008 auf das in dem Zeichnungsschein angegebene 
Konto der KG zu leisten. Bei Verlängerung der Zeichnungsfrist i. S. v. § 7 Abs. 4 
des Gesellschaftsvertrages der KG sind die vorstehend genannten Beträge von den 
Treugebern, die nach dem 28. November 2008 den Treuhandteilkommanditanteil 
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zeichnen, bis spätestens mit Valuta 30. Dezember 2008, auf das im Zeichnungs-
schein angegebene Konto der KG zu leisten. 

2. Der Treugeber stellt die Treuhänderin von der Kapitaleinzahlungspflicht nach 
Abs. 1 frei, indem er sich verpflichtet, die auf seinen Treuhandteilkommanditan-
teil entfallende Einlage bzw. Einzahlung selbst auf das in dem Zeichnungsschein 
angegebene Konto der KG zu leisten.  

3. Die Treuhänderin übt alle Rechte und Pflichten als Gesellschafterin der KG be-
züglich des Treuhandteilkommanditanteils ausschließlich nach den Weisungen 
des Treugebers aus. Dies gilt insbesondere für die Ausübung der Stimmrechte aus 
dem Treuhandteilkommanditanteil in Gesellschafterversammlungen sowie bei 
Gesellschafterbeschlüssen im Umlaufverfahren, soweit der Treugeber nicht selbst 
unmittelbar an der Gesellschafterversammlung oder an der Abstimmung im Um-
laufverfahren teilnimmt und dort sein Stimmrecht ausübt. Weisungen müssen 
durch den Treugeber schriftlich im Voraus erteilt werden. Werden keine Weisun-
gen erteilt und nimmt der Treugeber nicht an der Beschlussfassung im Rahmen 
einer Gesellschafterversammlung oder eines Umlaufverfahrens teil, darf die Treu-
händerin für den Treugeber kein Stimmrecht ausüben. 

4. Der Treugeber ist berechtigt, die einem Kommanditisten nach den gesetzlichen 
Vorschriften zustehenden Kontroll- und Informationsrechte in der KG selbst aus-
zuüben. Die Treuhänderin erteilt dem Treugeber zu diesem Zweck die Vollmacht 
zur Ausübung der Kontroll- und Informationsrechte. 

5. Der Treugeber ist berechtigt, an den Gesellschafterversammlungen teilzunehmen 
und seine Stimmrechte bei Gesellschafterversammlungen oder Gesellschafterbe-
schlüssen im Umlaufverfahren selbst auszuüben. Die Treuhänderin erteilt dem 
Treugeber zu diesem Zweck die Vollmacht zur Stimmrechtsausübung. Zugleich 
wird der Treugeber ermächtigt, gegen Gesellschafterbeschlüsse Widerspruch zu 
Protokoll zu geben und Klage gegen Gesellschafterbeschlüsse zu erheben. Macht 
der Treugeber von diesem Recht keinen Gebrauch, gilt Abs. 3. Zudem erhält er 
von der KG das Protokoll der Gesellschafterversammlung unverzüglich zuge-
sandt. 

6. Die Treuhänderin übt ihre Rechte und Pflichten in Bezug auf den Treuhandteil-
kommanditanteil im Interesse und auf Rechnung des Treugebers aus und handelt 
dabei mit der Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns. Sie wird hierbei keine 
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rechtsberatenden Tätigkeiten vornehmen. Insbesondere bei Änderungen der ver-
traglichen Bestimmungen, die der Zeichnung des Treuhandteilkommanditanteils 
zugrunde lagen, wird die Treuhänderin diese dem Treugeber zur Entscheidung 
vorlegen.  

7. Die Treuhänderin tritt bereits jetzt sämtliche Forderungen, die ihr im Zusammen-
hang mit Ausschüttungen freier Liquidität gemäß § 12 des Gesellschaftsvertrages 
der KG auf Grund des Haltens des jeweiligen Treuhandteilkommanditanteils zu-
stehen, an den jeweiligen Treugeber ab.  

8. Die Treuhänderin haftet den Treugebern nur in den Fällen einer schuldhaften Ver-
letzung wesentlicher Pflichten aus oder im Zusammenhang mit diesem Treuhand-
vertrag oder einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Verletzung sonstiger 
Pflichten. Der Treugeber ersetzt der Treuhänderin sämtliche Schäden und stellt 
sie von jeglicher Verpflichtung frei, die die Treuhänderin bei pflichtgemäßer Er-
füllung der Bestimmungen dieses Treuhandvertrags und des Gesellschaftsvertra-
ges der KG erleidet bzw. eingeht, einschließlich ihrer Haftung als Kommanditistin 
der KG. Diese Verpflichtung des Treugebers besteht über die Beendigung dieses 
Treuhandvertrages hinaus fort. Ausgenommen sind die Kosten der laufenden 
Verwaltung der Treuhänderin, die mit der in § 13 Abs. 3 des Gesellschaftsvertra-
ges der KG geregelten Vergütung abgegolten sind. 

9. Vorbehaltlich einer anders lautenden Weisung des Treugebers leitet die Treuhän-
derin unverzüglich nach Erhalt sämtliche Dokumente und Informationen an den 
Treugeber weiter, die sie in ihrer Eigenschaft als Gesellschafterin der KG erhält. 
Weiterhin ist die Treuhänderin auf Verlangen des Treugebers zu sonstigen Aus-
künften über den Treuhandteilkommanditanteil verpflichtet. Die Informations- 
und Auskunftsrechte des Treugebers gegen die KG nach Maßgabe des Gesell-
schaftsvertrages der KG bleiben unberührt. 

10. Die Treuhänderin ist von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit. 

11. Die in Bezug auf den Treuhandteilkommanditanteil und etwaige Einkünfte hier-
aus anfallenden persönlichen Steuern trägt der Treugeber. Dies gilt insbesondere 
für Einkommensteuern. 

12. Der Treugeber wird unmittelbar in die Erklärung der KG zur einheitlichen und 
gesonderten Einkünftefeststellung gemäß §§ 179, 180 AO einbezogen. Die hierzu 
erforderlichen Besteuerungsmerkmale des Treugebers wird die Treuhänderin der 
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KG mitteilen, sofern die Treugeber entsprechende Angaben nicht direkt gegen-
über der KG machen (vgl. § 26 Abs. 3 des Gesellschaftsvertrages der KG). 

13. Das Treuhandverhältnis wird für die Gesamtlaufzeit der KG einschließlich ihrer 
Abwicklung geschlossen. Eine Kündigung durch die Treuhänderin ist nur aus 
wichtigem Grund möglich. Ein wichtiger Grund liegt vor, wenn der Treugeber 
auch nach nochmaliger Fristsetzung mit Kündigungsandrohung die Einzahlung 
gemäß Abs. 1 nicht bis zum jeweiligen Fälligkeitstermin leistet. Die Fristsetzung 
erfolgt mittels schriftlicher Erklärung der Treuhänderin an den Treugeber. Die 
Frist nach Satz 2 beginnt mit dem vierten Werktag nach Absendung dieser Erklä-
rung. 

14. Der Treugeber kann diesen Treuhandvertrag jederzeit, erstmals jedoch mit Wir-
kung zum 31. Dezember 2008, mit einer Frist von vier Wochen kündigen, um sich 
selbst als Kommanditist im Sinne des § 6 Abs. 4 des Gesellschaftsvertrages der 
KG in das Handelsregister eintragen zu lassen. Der Treugeber trägt die hierdurch 
entstehenden Handelsregister- und Notargebühren. Voraussetzung für die Wirk-
samkeit der Kündigung ist, dass der kündigende Treugeber der Komplementärin 
der KG vor oder gleichzeitig mit der Kündigung auf eigene Kosten eine unwider-
rufliche, über den Tod hinausgehende und notariell beglaubigte Handelsregister-
vollmacht erteilt, die die Komplementärin der KG zu allen Anmeldungen zum 
Handelsregister bevollmächtigt, an denen ein Kommanditist mitwirken muss. Das 
Recht des Treugebers zur außerordentlichen Kündigung bleibt unberührt. Jede 
Kündigung bedarf zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform. 

15. Unter der aufschiebenden Bedingung der wirksamen Kündigung des Treuhand-
verhältnisses und der Eintragung des Treugebers ins Handelsregister tritt die 
Treuhänderin bereits hiermit einen der Beteiligung des Treugebers entsprechen-
den Treuhandteilkommanditanteil an den Treugeber ab, der die Abtretung an-
nimmt und damit weiterer unmittelbarer Kommanditist im Sinne des § 5 Abs. 1d) 
des Gesellschaftsvertrages der KG wird. 

16. Das Treuhandverhältnis endet, wenn der Treugeber nach den Regelungen des Ge-
sellschaftsvertrages aus der KG ausscheidet oder ausgeschlossen wird. Etwaige 
zum Zeitpunkt des Ausscheidens oder Ausschlusses des Treugebers bereits ent-
standene Ersatz- oder Freistellungsansprüche des Treugebers, der Treuhänderin, 
der KG sowie von deren Organen bleiben hiervon jedoch mit der Maßgabe unbe-
rührt, dass diese noch zu erfüllen sind.  
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17. Die Treuhänderin hat bei wirksamer Beendigung des Treuhandverhältnisses alles, 
was sie zur Ausführung der Treuhänderstellung erhalten und was sie aus ihrer 
Treuhänderstellung im Zusammenhang mit dem Treuhandteilkommanditanteil er-
langt hat, herauszugeben. Der Anspruch des Treugebers gegen den Treuhänder im 
Falle einer Beendigung des Treuhandverhältnisses beschränkt sich auf die An-
sprüche des Treugebers gegen die KG. Weitergehende Ansprüche sind ausge-
schlossen. 

18. Die Treuhänderin erhält für die Übernahme der in diesem Vertrag beschriebenen 
Tätigkeiten eine Vergütung nach Maßgabe von § 13 Abs. 3 des Gesellschaftsver-
trages der KG. 

19. Treugeber und Treuhänderin werden den Abschluss und Inhalt dieses Treuhand-
vertrages vertraulich behandeln. Insbesondere wird die Treuhänderin die mitge-
teilten bzw. mit dem Treuhandteilkommanditanteil zusammenhängenden perso-
nenbezogenen Daten des Treugebers nicht ohne dessen vorherige Zustimmung 
gegenüber Dritten offen legen. Ausgenommen hiervon ist die Offenlegung des 
Treuhandverhältnisses gegenüber der KG, gegenüber der Komplementärin der 
KG, gegenüber der Geschäftsführenden Kommanditistin der KG, gegenüber mit 
der Fondsverwaltung beauftragten Dritten, gegenüber Vertriebsstellen der KG, 
gegenüber gesetzlich zur Verschwiegenheit verpflichteten steuerlichen und recht-
lichen Beratern der Treugeber, der Treuhänderin und von sämtlichen vorstehend 
genannten Personen, gegenüber den Steuerbehörden sowie in sonstigen Fällen, in 
denen die Offenlegung gesetzlich vorgeschrieben ist. 

20. Die Treuhänderin führt ein Treugeberregister, in dem die relevanten Verwal-
tungsmerkmale des Treugebers vermerkt sind. Die Führung des Treugeberregis-
ters kann auf Kosten der Treuhänderin auf Dritte übertragen werden. Verwal-
tungsmerkmale sind der Name und Vorname bzw. die Firma des Treugebers, An-
schrift, Höhe des Treuhandteilkommanditanteils, Bankverbindung, das zuständige 
Finanzamt sowie die Steuernummer. Der Treugeber hat Änderungen dieser Anga-
ben der Treuhänderin unverzüglich schriftlich (Brief oder Telefax) mitzuteilen. 
Gegenüber der Treuhänderin sowie gegenüber der KG gelten lediglich die im 
Treugeberregister eingetragenen Personen als aus dem Treuhandteilkommanditan-
teil allein berechtigt und verpflichtet, es sei denn, eine andere Person weist durch 
Vorlage entsprechender Urkunden ihre Berechtigung nach. In diesem Fall sind die 
KG und die Treuhänderin nicht verpflichtet, die Berechtigung aus dem Treuhand-
teilkommanditanteil gesondert nachzuprüfen. 
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21. Mitteilungen durch die Treuhänderin erfolgen durch einfachen Brief an die auf 
dem Zeichnungsschein von dem jeweiligen Treugeber angegebenen Adresse. Je-
der Treugeber kann die angegebene Adresse durch schriftliche Mitteilung (Brief 
oder Telefax) an die Treuhänderin abändern; die Abänderung wird grundsätzlich 
mit Eingang der Mitteilung wirksam, für Zwecke der Korrespondenz der Gesell-
schaft sowie der Treuhänderin gegenüber den Treugebern jedoch erst zwei Wo-
chen nach Eingang der Mitteilung. 

22. Verlegt ein Treugeber seinen Wohnsitz in einen Staat, in dem nicht Deutsch die 
Amtssprache ist oder verfügt er aus sonstigen Gründen über keine Zustellungsad-
resse im Sinne des Abs. 21 in einem solchen Staat, so ist er verpflichtet, unver-
züglich einen in der Bundesrepublik Deutschland, in der Schweiz oder in der Re-
publik Österreich ansässigen und dort über eine ladungsfähige Anschrift verfü-
genden Zustellungsbevollmächtigten zu ernennen und dies der Treuhänderin 
schriftlich anzuzeigen. Kommt der Treugeber dieser Verpflichtung nicht nach, hat 
er die daraus resultierenden Folgen, soweit sie auf der Pflichtverletzung beruhen, 
zu tragen; insbesondere ruht für den Zeitraum der Versäumnis sein Stimmrecht. 

23. Die Treuhänderin ist verpflichtet, den Treugeber unverzüglich darüber in Kennt-
nis zu setzen, wenn ein Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens über ihr 
Vermögen gestellt wird oder ihr Zahlungsunfähigkeit oder Überschuldung droht. 

§ 3 
Besondere Hinweise 

1. Die Treuhänderin weist im Rahmen ihrer Sorgfalts- und vorvertraglichen Aufklä-
rungspflichten darauf hin, dass der Treugeber diejenigen Risiken zu tragen hat, 
die im Zusammenhang mit den Beitritt zur KG bestehen. 

2. Der Treugeber tritt wirtschaftlich einer Kommanditgesellschaft bei, deren Unter-
nehmensgegenstand sich aus dem Gesellschaftsvertrag der KG sowie aus dem Be-
teiligungsprospekt der KG ergibt. 

3. Es gehört nicht zu den Aufgaben der Treuhänderin, den Verkaufsprospekt der KG 
oder andere Verkaufsunterlagen zu überprüfen. Die Treuhänderin hat eine derarti-
ge Prüfung auch nicht durchgeführt. 

4. Die Treuhänderin haftet nicht für die Durchführbarkeit des Gesellschaftsvertrages 
der KG oder für die Erreichbarkeit des Gesellschaftszwecks der KG. 
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5. Zu den Aufgaben der Treuhänderin gehört es nicht, die Geschäftsführung der KG 
zu überprüfen oder zu überwachen. 

6. Die Treuhänderin weist darauf hin, dass sie nicht geprüft hat bzw. nicht prüft, ob 
die vorgesehene Kapitalanlage für den Treugeber wirtschaftlich sinnvoll ist. 

7. Im Falle einer Rückabwicklung der KG besteht das Risiko, dass vorfällig gezahlte 
Vergütungen und auch sonstige Gebühren nicht mehr zurückverlangt werden 
können. Weiterhin besteht das Risiko, dass die KG sonstige Kosten und Aufwen-
dungen hat, die im Falle der Rückabwicklung vergeblich wären. Eine Schadlos-
stellung des Treugebers wäre dann nicht mehr möglich. 

§ 4 
Sonstiges 

1. Soweit in diesem Treuhandvertrag keine ausdrücklichen Regelungen enthalten 
sind, finden insbesondere die gesetzlichen Bestimmungen des Bürgerlichen Ge-
setzbuchs für Geschäftsbesorgungsverhältnisse ergänzende Anwendung. 

2. Änderungen dieses Treuhandvertrages bedürfen der Schriftform. Dies gilt auch 
für die Abänderung dieser Schriftformklausel. 

3. Sollte eine Bestimmung dieses Treuhandvertrages unwirksam oder undurchführ-
bar sein oder werden, wird die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen davon 
nicht berührt. Statt der unwirksamen oder undurchführbaren Bestimmung ist die-
jenige wirksame und durchführbare Bestimmung zu vereinbaren, die dem wirt-
schaftlichen Zweck der zu ersetzenden Vorschrift am nächsten kommt. Entspre-
chendes gilt für die ergänzende Vertragsauslegung. 

4. Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus oder im Zusammenhang mit diesem 
Treuhandvertrag ist für Kaufleute, juristische Personen des öffentlichen Rechts, 
öffentlich-rechtliche Sondervermögen und Personen ohne allgemeinen Gerichts-
stand in der Bundesrepublik Deutschland Frankfurt am Main. Der Gerichtsstand 
Frankfurt am Main ist in einem derartigen Fall für alle Klagen gegen die KG aus-
schließlich. 

5. Dieser Vertrag unterliegt dem Recht der Bundesrepublik Deutschland. 



Andienungsvertrag in Bezug auf Genussrechte 

zwischen 

der Macquarie Infrastrukturgesellschaft Nr. 8 mbH & Co. KG 
Neue Mainzer Straße 75, 60311 Frankfurt am Main, vertreten durch die Komplementärin, die 
Macquarie Management GmbH, 

– nachfolgend „Genussrechtsinhaberin“ – 

und 

der Macquarie Capital Group Ltd., 
No. 1 Martin Place Sydney, New South Wales 2000, Australien 

– nachfolgend „Käufer“ – 
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Präambel 

Die Genussrechtsinhaberin wird ein Genussrecht (nachfolgend „Genussrecht“) von der MEIF 
Germany Eight S.àr.l. (nachfolgend die „Gesellschaft“) erwerben. 

Die Gesellschaft wird mit dem Erlös aus der Emission des Genussrechts eine Beteiligung an der 
Macquarie European Infrastructure Fund III L.P. (nachfolgend „MEIF III L.P.“ oder „Ziel-
fonds“) sowie die Ausreichung von Gesellschafterdarlehen an die MEIF III L.P. finanzieren. 

Der Zielfonds wird ein diversifiziertes Portfolio, bestehend aus Unternehmen in den EU-
Mitgliedstaaten, Norwegen, der Schweiz, Island, der Türkei oder in den Staaten, die während 
der so genannten „Commitment Period“ des Zielfonds der EU beitreten, erwerben, die im Be-
reich der Infrastruktur oder vergleichbaren Bereichen tätig sind (nachfolgend die „Infrastruk-
turbeteiligungen“). Der Erwerb der Infrastrukturbeteiligungen durch den Zielfonds erfolgt mit-
telbar über nicht operativ tätige Holdinggesellschaften (nachfolgend „Tochter-
Holdinggesellschaften“). 

Gemäß dem Genussrechtsvertrag wird das Genussrecht von der Gesellschaft nach dem Erwerb 
von Infrastrukturbeteiligungen in Teilgenussrechte unterteilt, wobei jeder Infrastrukturbeteili-
gung jeweils ein Teilgenussrecht zugeordnet wird. 

Soweit in diesem Vertrag der Begriff „Zielfonds“ verwendet wird, umfasst dies auch sämtliche 
Nachfolgeorganisationen der MEIF III L.P. Nachfolgeorganisation ist jede Rechtsnachfolgerin 
der MEIF III L.P., die deren Vermögen in vollem Umfang übernimmt, sowie eine sonstige Ge-
sellschaft, die bei wirtschaftlicher Betrachtung hinsichtlich sämtlicher Vermögensgegenstände, 
die sich zum Zeitpunkt der Übertragung direkt oder indirekt im Vermögen der MEIF III L.P. 
befinden, an die Stelle der MEIF III L.P. tritt. Kein Rechtsnachfolger in diesem Sinne ist ein 
Dritter, auf den das Vermögen des Zielfonds im Zusammenhang mit einem Verkauf vollständig 
oder teilweise übertragen wird, wenn durch den Verkauf das Vermögen der MEIF III L.P. end-
gültig auf den Dritten übertragen wird. 

Es ist beabsichtigt, die Rechte und Pflichten im Zusammenhang mit dem Erwerb des Genuss-
rechts bzw. von Teilgenussrechten aus diesem Andienungsvertrag auf eine von der Macquarie 
Group Ltd. beherrschte Gesellschaft, bei der es sich auch um Macquarie Bank Ltd. handeln 
kann, zu übertragen (nachfolgend „Übernehmer“). Sollte es sich bei dem Übernehmer um 
Macquarie Bank Ltd. handeln, bedarf es hierzu einer Genehmigung durch die australische 
Bankaufsichtsbehörde (Australian Prudential Regulation Authority, „APRA“). Bis zum Vollzug 
einer solchen Übertragung soll der Käufer Verpflichteter aus diesem Andienungsvertrag blei-
ben, danach sollen die Verpflichtungen aus diesem Vertrag auf den Übernehmer übergehen. 

Dies vorangestellt, treffen die Parteien folgende Vereinbarungen: 
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§ 1 
Andienungs- und Übertragungsgegenstand 

Gegenstand des mit diesem Vertrag vereinbarten Andienungsrechts ist das von der Genussrecht-
sinhaberin zum Zeitpunkt der Ausübung des Andienungsrechts gehaltene Genussrecht in seiner 
Gesamtheit bzw. die nach Investition in Infrastrukturbeteiligungen gebildeten Teilgenussrechte 
oder Teile davon. 

§ 2 
Andienungsrecht und Eigentumsübergang 

1. Die Genussrechtsinhaberin ist berechtigt, von dem Käufer den Erwerb des von ihr gehal-
tenen Genussrechts bzw. der von ihr gehaltenen Teilgenussrechte oder Teilen davon in 
den folgenden Fällen in dem nachfolgend beschriebenen Umfang zu verlangen (nachfol-
gend das „Andienungsrecht“): 

a) Bei erstmaliger Börsennotierung des Zielfonds hinsichtlich des gesamten Genuss-
rechts (nachfolgend „Andienungsereignis Nr. 1“). 

b) Bei der vollständigen oder teilweisen Veräußerung einer Infrastrukturbeteiligung 
(einschließlich eines Verkaufs im Zusammenhang mit einer Börsennotierung ei-
ner Infrastrukturbeteiligung) und Ausschüttung des Veräußerungserlöses durch 
den Zielfonds vollständig oder teilweise hinsichtlich des Teilgenussrechts, dem 
die veräußerte Infrastrukturbeteiligung zugeordnet ist (nachfolgend „Andie-
nungsereignis Nr. 2“). 

c) Im Falle der Rückzahlung von Eigenkapital oder von Gesellschafterdarlehen 
durch den Zielfonds aus anderen Gründen als der Veräußerung von Infrastruktur-
beteiligungen (nachfolgend „Kapitalrückzahlung“). In diesem Fall besteht ein 
Andienungsrecht in Höhe der Kapitalrückzahlung(en), soweit diese durch den 
Zielfonds nicht wieder zurückgefordert werden können, die Liquidität der Gesell-
schaft zum 31. Dezember eines Jahres 5 % des ursprünglichen Nominalwertes 
des Genussrechts übersteigt und die Gesellschaft bis zum 31. Januar des Folge-
jahres keine Einziehung des Genussrechts in entsprechender Höhe angeboten hat 
(nachfolgend „Andienungsereignis Nr. 3“). Liquidität im vorgenannten Sinne 
umfasst sämtliche Bargeldbestände, Bankguthaben sowie Festgeldanlagen der 
Gesellschaft abzüglich des Betrages, der von der Genussrechtsinhaberin auf das 
Genussrecht eingezahlt und noch nicht vom Zielfonds abgerufen wurde, sowie 
abzüglich eines Betrages in Höhe des Bilanzgewinns der Gesellschaft im jeweili-
gen Jahr. 
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 Dieses Andienungsrecht besteht in Höhe der Kapitalrückzahlung(en) hinsichtlich 
aller Teilgenussrechte anteilig entsprechend dem Verhältnis des jeweiligen Teil-
genussrechtskapitals zum gesamten Genussrechtskapital zum Zeitpunkt der Aus-
übung des Andienungsrechts.  

d) Unabhängig von vorstehenden lit. a) bis c) hinsichtlich des gesamten von der Ge-
nussrechtsinhaberin am 31. Dezember 2018 gehaltenen Genussrechts mit Wir-
kung zum 31. Dezember 2018 (nachfolgend „Andienungsereignis Nr. 4“). 

Börsennotierung im oben genannten Zusammenhang umfasst sowohl die Zulassung zu 
einem organisierten Markt als auch zu einem Freiverkehr. 

2. Vor der Ausübung des Andienungsrechts steht es im alleinigen Ermessen des Käufers, 
eine dritte Partei zu bestimmen, die Verpflichtungen aus diesem Andienungsvertrag zu 
übernehmen und von der Genussrechtsinhaberin das Genussrecht, Teilgenussrechte oder 
Teile davon zu kaufen. Diese dritte Partei hat ihre Zustimmung zu der Vertragsüber-
nahme und die Anerkennung der Bedingungen dieses Vertrages gegenüber der Genuss-
rechtsinhaberin in Schriftform zu erklären. Der Käufer und die dritte Partei haften in 
diesem Fall gesamtschuldnerisch für die Erfüllung ihrer Verpflichtungen aus diesem 
Vertrag. Die dritte Partei wird für Zwecke dieses Vertrages sofort nach Übernahme der 
hieraus resultierenden Verpflichtungen als Käufer angesehen. 

3. Das Andienungsrecht muss durch schriftliche Erklärung (nachfolgend „Ausübungser-
klärung“) an den Käufer ausgeübt werden. In den Fällen der Andienungsereignisse 
Nr. 1, 2 und 3 werden das Genussrecht oder die Teilgenussrechte oder Teile davon auf 
den Käufer oder die dritte Partei im Wege der Abtretung übertragen, sobald die Aus-
übungserklärung dem Käufer zugeht. Im Falle des Andienungsereignisses Nr. 4 wird das 
von der Genussrechtsinhaberin gehaltene Genussrecht im Wege der Abtretung an dem in 
§ 3 Abs. 4 bezeichneten Tag auf den Käufer oder die dritte Partei übertragen. Die Partei-
en dieses Vertrages erklären schon jetzt ihre Einigung im Rahmen dieser Abtretung. 

4. Wenn die Genussrechtsinhaberin die gemäß diesem Vertrag in Bezug auf das Andie-
nungsrecht zu treffenden Entscheidungen nicht innerhalb der für eine solche Entschei-
dung vorgesehenen Frist trifft, verfällt das jeweilige Andienungsrecht. Gleichwohl be-
rührt dieser Verfall nicht das Andienungsrecht bei Vorliegen von anderen oder späteren 
Andienungsereignissen. 
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§ 3 
Verfahren zur Ausübung des Andienungsrechts 

1. Verfahren bei Andienungsereignis Nr. 1 

Nachdem die Limited Partner des Zielfonds auf Vorschlag des Managers des Zielfonds 
über eine Börsennotierung des Zielfonds beschlossen haben, muss der Käufer die Ge-
nussrechtsinhaberin rechtzeitig vor der geplanten Börsennotierung des Zielfonds über 
die zu erwartende Preisspanne der Börsennotierung des Zielfonds informieren. Diese 
Preisspanne muss unter Berücksichtigung der Marktverhältnisse bestimmt werden. 

Die Genussrechtsinhaberin muss innerhalb von 40 Kalendertagen nach Erhalt der Mittei-
lung über die Börsennotierung und die Preisspanne die Genussrechtsinhaberin über die 
Ausübung des Andienungsrechts zu dem nach § 4 Abs. 1 festzusetzenden Preis ent-
scheiden und innerhalb dieser Frist die Ausübung gegenüber dem Käufer erklären. 

Wenn die geplante Börsennotierung abgesagt wird und deshalb nicht stattfindet, ist die 
Ausübung des Andienungsrechts als nicht erfolgt anzusehen. In diesem Fall sind die Ab-
tretung und Übertragung des Genussrecht unverzüglich rückgängig zu machen und das 
Andienungsrecht besteht in Bezug auf jedes andere Andienungsereignis fort, einschließ-
lich eines Andienungsereignisses im Hinblick auf eine spätere Börsennotierung des Ziel-
fonds. 

2. Verfahren bei Andienungsereignis Nr. 2 

Bei Verkauf einer Infrastrukturbeteiligung und Ausschüttung des Veräußerungserlöses 
durch den Zielfonds muss der Käufer die Genussrechtsinhaberin unverzüglich nach 
Kenntniserlangung über den Verkauf, über den Umfang, in dem das Andienungsrecht 
ausgeübt werden kann, sowie über den gemäß § 4 Abs. 2 zu bestimmenden Andienungs-
preis in Kenntnis setzen. 

Die Genussrechtsinhaberin muss innerhalb von 40 Kalendertagen nach Erhalt dieser 
Mitteilung über die Ausübung des Andienungsrechts zu dem nach § 4 Abs. 2 festzuset-
zenden Preis entscheiden und innerhalb dieser Frist die Ausübung gegenüber dem Käu-
fer erklären. 

3. Verfahren bei Andienungsereignis Nr. 3 

Bei Vorliegen der Voraussetzungen des § 2 Abs. 1 c) muss der Käufer die Genussrecht-
sinhaberin unverzüglich nach Kenntniserlangung hierüber und nach Ablauf eines Kalen-
derjahres über die Kapitalrückzahlung, über den Umfang, in dem das Andienungsrecht 
ausgeübt werden kann, sowie über den gemäß § 4 Abs. 3 zu bestimmenden Andienungs-
preis in Kenntnis setzen. 
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Die Genussrechtsinhaberin muss innerhalb von 40 Kalendertagen nach Erhalt dieser 
Mitteilung über die Ausübung des Andienungsrechts zu dem nach § 4 Abs. 3 festzuset-
zenden Preis entscheiden und innerhalb dieser Frist die Ausübung gegenüber dem Käu-
fer erklären. 

4. Verfahren bei Andienungsereignis Nr. 4 

a) Börsennotierung des Zielfonds am 30. September 2018 

Für den Fall, dass der Zielfonds am 30. September 2018 an einer Börse notiert 
und das Andienungsrecht gemäß § 2 Abs. 1 a) nicht ausgeübt worden ist, kann 
die Genussrechtsinhaberin dem Käufer gegenüber spätestens bis zum 
30. September 2018 verbindlich die Ausübung des Andienungsrechts zum 
31. Dezember 2018 erklären.  

b) Keine Börsennotierung des Zielfonds am 30. September 2018 

Für den Fall, dass der Zielfonds am 30. September 2018 nicht an einer Börse no-
tiert ist, muss der Käufer der Genussrechtsinhaberin spätestens bis zum 
30. September 2018 eine indikative Bewertung des zu diesem Zeitpunkt von der 
Genussrechtsinhaberin gehaltenen Genussrechts übermitteln. Die Genussrecht-
sinhaberin muss innerhalb von 40 Kalendertagen nach Erhalt der indikativen 
Bewertung verbindlich über die Ausübung des Andienungsrechts zum 
31. Dezember 2018 entscheiden. Dabei muss die Genussrechtsinhaberin auch 
festlegen, in welcher Bandbreite (nachfolgend die „Bandbreite“) die endgültige 
Bewertung liegen darf, um für sie verbindlich zu werden.  

Der Käufer muss bis spätestens zum 31. Dezember 2018 den endgültigen Markt-
wert des Genussrechts gemäß § 4 Abs. 4 b) ermitteln lassen und der Genuss-
rechtsinhaberin mitteilen. Der Mitteilung ist ein Bestätigungsvermerk einer un-
abhängigen, international anerkannten Wirtschaftsprüfungsgesellschaft beizufü-
gen, der gemäß § 4 Abs. 4 b) angefertigt wurde. Wenn der in Übereinstimmung 
mit § 4 Abs. 4 b) ermittelte Marktwert des Genussrechts innerhalb der Bandbrei-
te liegt, wird die Andienung zu diesem Preis durch Abtretung am 31. Dezember 
2018 rechtswirksam. 

Wenn der in Übereinstimmung mit § 4 Abs. 4 b) ermittelte Marktwert des Ge-
nussrechts außerhalb der Bandbreite liegt, muss die Genussrechtsinhaberin in-
nerhalb von 40 Kalendertagen nach Mitteilung des endgütigen Marktwertes dar-
über entschieden, ob der ermittelte Marktwert als Grundlage für den Kaufpreis 
des Genussrechts angenommen wird. Die Abtretung erfolgt in diesem Fall am 
Tag des Zugangs der Entscheidung der Genussrechtsinhaberin über die Annahme 
des Kaufpreises bei dem Käufer. 
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§ 4 
Festlegung des Andienungspreises und Fälligkeit 

1. Im Falle des Andienungsereignisses Nr. 1 entspricht der Andienungspreis des Genuss-
rechts den Nettoerlösen aus dem Verkauf der Zielfondsanteile gemäß Buchstabe a) und 
b) bzw. dem Ergebnis der Bewertung gemäß c), erhöht durch mögliche andere nicht 
ausgeschüttete Mittel der Gesellschaft insoweit, als diese aus der Ausgabe des Genuss-
rechts und den daraus erzielten Einnahmen stammen, aber verringert um den aus Ab-
satz 5 resultierenden Betrag. Dabei ist wie folgt vorzugehen: 

a) Der Käufer muss seinen Einfluss auf die Gesellschaft dahingehend ausüben, dass 
diese die von ihr gehaltenen Anteile an dem börsennotierten Zielfonds innerhalb 
von 6 Monaten veräußert, nachdem das Andienungsrecht ausgeübt wurde („Re-
gulärer Veräußerungszeitraum“). Soweit eine Veräußerung außerbörslich er-
folgt, muss diese mindestens zu einem Preis vorgenommen werden, der dem 
niedrigsten Börsenpreis des Tages, an dem die Anteile verkauft werden, ent-
spricht. 

b) In begründeten Ausnahmefällen, insbesondere im Falle von Marktstörungen oder 
Marktilliquidität, kann der Reguläre Veräußerungszeitraum nach Ermessen des 
Käufers und der Gesellschaft um weitere 3 Monate verlängert werden. Falls im 
Zusammenhang mit der Börsennotierung erforderlich, kann der Käufer in Ab-
stimmung mit der Gesellschaft den Regulären Veräußerungszeitraum um mehr 
als 3 Monate verlängern, jedoch höchstens um 6 Monate ab dem Ende der Gel-
tung von möglichen Veräußerungsbeschränkungen in Folge der Börsennotierung. 
Eine Verlängerung um mehr als 3 Monaten ist auch möglich, wenn dies der Ver-
meidung von Steuern dient, die in Folge der Veräußerung der Anteile am Ziel-
fonds entstehen können, die nicht entstehen würden, wenn eine Mindesthaltefrist 
beachtet wird. In diesem Fall endet der Veräußerungszeitraum 6 Monate nach 
dem Ende einer solchen Mindesthaltefrist. 

c) Sofern die Gesellschaft nicht alle Anteile am Zielfonds aus anderen als den vor-
stehend unter Buchstabe b) beschriebenen Gründen nicht innerhalb der in den 
Buchstaben a) und b) beschriebenen Fristen verkauft hat, muss der Käufer die 
verbleibenden Anteile („Restanteile“) bewerten lassen. Diese Bewertung der 
Restanteile ist auf Kosten des Käufers innerhalb von 4 Wochen nach dem Ende 
des Regulären Veräußerungszeitraums oder, sofern anwendbar, nach dem Ende 
des gemäß Buchstabe b) verlängerten Veräußerungszeitraums, durch eine vom 
Käufer zu bestimmende, unabhängige, international anerkannte Wirtschaftsprü-
fungsgesellschaft auf Grundlage einer anerkannten Bewertungsmethode durchzu-
führen. Diese Bewertung ist für alle Parteien dieser Vereinbarung verbindlich. 
§ 319 Abs. 1 Satz 1 BGB findet entsprechende Anwendung. 
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2. Im Fall des Andienungsereignisses Nr. 2 entspricht der Andienungspreis für das Teilge-
nussrecht (oder Teilen davon), dem die veräußerte Infrastrukturbeteiligung zugeordnet 
ist, dem auf das Teilgenussrecht (oder Teilen davon) anteilig entfallenden Nettoerlös aus 
der Veräußerung der Infrastrukturbeteiligung (nach Rückzahlung ggf. zur Finanzierung 
der Infrastrukturbeteiligung aufgenommener Mittel) erhöht um nicht ausgeschüttete Mit-
tel der Gesellschaft, soweit diese aus der Ausgabe des jeweiligen Teilgenussrechts und 
den diesbzgl. Ausschüttungen des Zielfonds stammen, dem die veräußerte Infrastruktur-
beteiligung zugeordnet ist, aber verringert um den aus Absatz 5 resultierenden Betrag. 

3. Im Fall des Andienungsereignisses Nr. 3 entspricht der Andienungspreis anteilig den auf 
die betroffenen Teilgenussrechte entfallenden Beträgen der Kapitalrückzahlung, aber 
verringert um den aus Absatz 5 resultierenden Betrag. 

4. Im Falle des Andienungsereignisses Nr. 4 gilt Folgendes: 

a) Preisfestlegung bei Börsennotierung des Zielfonds. 

Ist der Zielfonds am 30. September 2018 an einer Börse notiert, gilt § 4 Absatz 1 
mit der Maßgabe entsprechend, dass der Reguläre Veräußerungszeitraum am 
1. Januar 2019 beginnt. Der Andienungspreis für das Genussrecht beträgt 95 % 
des nach § 4 Absatz 1 zu ermittelnden Wertes. 

b) Preisfestlegung bei Nichtvorliegen einer Börsennotierung 

Sind die Anteile des Zielfonds am 30. September 2018 nicht an einer Börse no-
tiert, entspricht der Andienungspreis dem Marktwert des von der Genussrecht-
sinhaberin am 31. Dezember 2018 gehaltenen Genussrechts, verringert um den 
aus Absatz 5 resultierenden Betrag. Der Marktwert des Genussrechts wird wie 
folgt ermittelt: 

Es sind 100 % des Bargeldbestandes der Gesellschaft zum 31. Dezember 2018 
anzusetzen. Bankeinlagen mit einer Kündigungsfrist von höchstens 6 Monaten 
beginnend ab dem 31. Dezember 2018 gelten insoweit auch als Bargeldbestand. 

Zudem sind 95 % des gemäß den nachfolgend dargestellten Grundsätzen ermit-
telten Marktwertes aller anderen Vermögensgegenstände der Gesellschaft anzu-
setzen. Der Marktwert dieser anderen Vermögensgegenstände wird durch den 
Käufer an Hand einer oder mehrerer von ihm nach pflichtgemäßem Ermessen 
und nach Berücksichtigung aller Umstände auszuwählenden anerkannten Bewer-
tungsmethoden ermittelt, die geeignet sind, zu einem angemessenen Preis zu füh-
ren, auf den sich informierte, voneinander unabhängige und abschlusswillige 
Parteien einigen würden. Dabei sind die Rahmen- und Marktbedingungen zum 
Zeitpunkt der Bewertung zu berücksichtigen. Die angewandten Bewertungsme-
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thoden können zukünftige Zahlungsströme (einschließlich der Zahlungsströme 
aus den Infrastrukturbeteiligungen), die Marktlage und alle weiteren Faktoren, 
die den Marktwert wesentlich beeinflussen können, einbeziehen (z. B. die Ver-
marktungsfähigkeit des Zielfonds oder der Infrastrukturbeteiligungen). Die Be-
wertungsmethoden können sich nach pflichtgemäßem Ermessen des Käufers un-
ter anderem auf Ertragswerte, das Nettovermögen („net asset value“) und diskon-
tierte Cash-Flows der Infrastrukturbeteiligungen stützen. Bei der Ermittlung des 
Marktwertes des Genussrechts kann zudem die Rechtsnatur des Genussrechts 
sowie dessen Verkäuflichkeit berücksichtigt werden. Die Bewertungsmethode ist 
von einer unabhängigen, international anerkannten Wirtschaftsprüfungsgesell-
schaft hinsichtlich ihrer Angemessenheit, Fairness sowie der Marktüblichkeit 
und Vollständigkeit bestätigen zu lassen. Die Bewertung erfolgt mit bindender 
Wirkung für alle Vertragsparteien in Euro. Die §§ 315 Abs. 3 Satz 1 und 319 
Abs. 1 Satz 1 BGB finden entsprechende Anwendung. 

5. Abzuziehen sind von den Beträgen nach vorstehenden Absätzen 1 bis 4 jeweils eine ggf. 
anfallende Abwicklungsgebühr gemäß § 6 sowie sämtliche Steuern, Gebühren, Kosten 
und Aufwendungen, die im Zusammenhang stehen (a) mit der Ausübung des Andie-
nungsrechts (einschließlich aller Kosten oder Gebühren in Verbindung mit ggf. anfal-
lenden Bewertungen), (b) mit der möglichen Beendigung des Genussrechts oder von 
Ausschüttungen unter dem Genussrecht, (c) mit der Veräußerung des Zielfonds oder mit 
der direkten oder indirekten Veräußerung von Infrastrukturbeteiligungen sowie (d) mit 
der Ausschüttung von Erlösen aus der Veräußerung von Infrastrukturbeteiligungen 
durch den Zielfonds oder an den Zielfonds. 

6. Im Falle des Andienungsereignisses Nr. 1 wird der Andienungspreis 90 Kalendertage 
nach Veräußerung aller Anteile am Zielfonds fällig sowie im Falle von § 4 Absatz 1 c) 
einen Monat nach Fertigstellung des Bewertungsgutachtens. Im Falle der Andienungser-
eignisses Nr. 2 und 3 wird der Andienungspreis 90 Kalendertage nach Ausübung des 
Andienungsrechts fällig. Im Falle des Andienungsereignisses Nr. 4 wird der Andie-
nungspreis am 31. März 2019 fällig, soweit am 30. September 2018 keine Börsennotie-
rung des Zielfonds vorliegt. Liegt eine Börsennotierung des Zielfonds zu diesem Zeit-
punkt vor, wird der Andienungspreis 90 Kalendertage nach Veräußerung aller Anteile 
des Zielfonds fällig, sowie im Falle von § 4 Absatz 1 c) für die nicht fristgerecht ver-
kauften Anteile einen Monat nach Fertigstellung des Bewertungsgutachtens. 

§ 5 
Vergütung des Käufers 

1. Der Käufer erhält von der Genussrechtsinhaberin für die Einräumung des Andienungs-
rechts eine einmalige Vergütung in Höhe von 3,25 % der Summe der Einlagen der 
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Kommanditisten der Genussrechtsinhaberin im Sinne von § 8 Abs. 1 des Gesellschafts-
vertrages der Genussrechtsinhaberin. Die einmalige Vergütung ist spätestens einen Mo-
nat nach Ende der Zeichnungsfrist der Genussrechtsinhaberin fällig. 

2. Der Käufer erhält zusätzlich von der Genussrechtsinhaberin für die Einräumung des 
Andienungsrechts eine laufende Vergütung in Höhe von 0,35 % p.a. des per 1. Januar 
des jeweiligen Jahres von der Gesellschaft gehaltenen Genussrechtsnennkapitals, jedoch 
zuzüglich des zurückgezahlten oder nach diesem Vertrag angedienten Genussrechts-
nennkapitals, soweit die Rückzahlung bzw. Andienung nicht im Zusammenhang mit der 
Veräußerung von Infrastrukturbeteiligungen erfolgte. Die laufende Vergütung ist in zwei 
gleichen Teilbeträgen zahlbar und fällig und zwar jeweils 10 Kalendertage, nachdem die 
Genussrechtsinhaberin eine Ausschüttung durch die Gesellschaft erhalten hat, spätestens 
aber zum 30. Juni und 31. Dezember eines jeden Jahres, erstmals im und für das Kalen-
derjahr 2009. 

3. Besteht das Andienungsrecht nicht während des gesamten Kalenderjahres, wird die lau-
fende Vergütung pro rata temporis auf der Basis eines Jahres von 365 Tagen gewährt, 
wobei der Tag der Ausübung des Andienungsrechts nicht mitgezählt wird. 

§ 6 
Abwicklungsgebühr 

1. Der Käufer erhält für die Abwicklung des Genussrechts bzw. der Teilgenussrechte bei 
Ausübung des Andienungsrechts in den Fällen der Andienungsereignisse Nr. 1, 2 und 4 
eine Abwicklungsgebühr. 

2. Die Abwicklungsgebühr berechnet sich wie folgt: Soweit der nach § 4 dieses Vertrages 
ermittelte Andienungspreis ohne Berücksichtigung der Abwicklungsgebühr den Nomi-
nalwert des angedienten Genussrechts bzw. Teilgenussrechts übersteigt, erhält der Käu-
fer 5 % des den Nominalwert übersteigenden Betrages. 

3. Der Käufer behält die Abwicklungsgebühr von dem nach § 4 dieses Vertrages ermittel-
ten Andienungspreis ein. 

§ 7 
Kündigung 

Der Käufer kann diesen Andienungsvertrag ohne Einhaltung einer Frist kündigen, wenn die 
Macquarie Management GmbH oder die Macquarie Investment Management S.à r.l. als Gesell-
schafter der Genussrechtsinhaberin ausgeschlossen werden oder wenn deren Geschäftsfüh-
rungsbefugnis beschränkt wird. Dies gilt jedoch nicht, wenn die Macquarie Management GmbH 
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oder die Macquarie Investment Management S.à r.l. aus wichtigem Grund ausgeschlossen wur-
den oder die Macquarie Management GmbH oder die Macquarie Investment Management 
S.à r.l. freiwillig als Gesellschafter ausscheiden. 

§ 8 
Gewährleistungen 

Die Genussrechtsinhaberin wird im Wege einer selbständigen Garantie gewährleisten, dass die 
folgenden Aussagen zum Zeitpunkt der Unterzeichnung dieses Vertrages sowie der Ausübung 
des Andienungsrechts richtig sind: 

a) Die Genussrechtsinhaberin wurde wirksam nach deutschem Recht gegründet. 

b) Es ist weder ein Insolvenzverfahren über das Vermögen der Genussrechtsinhaberin er-
öffnet, noch die Eröffnung beantragt. 

c) Das Genussrecht wurde wirksam emittiert und die Genussrechtsinhaberin ist alleinige 
rechtliche und wirtschaftliche Inhaberin des Genussrechts. 

d) Das Genussrecht ist frei von Rechten Dritter. 

e) Die Genussrechtsinhaberin ist berechtigt, diesen Andienungsvertrag zu unterzeichnen 
sowie das Andienungsrecht auszuüben. Weder die Unterzeichnung noch die Ausübung 
verstoßen gegen den Gesellschaftsvertrag der Genussrechtsinhaberin. 

§ 9 
Andienungserklärung und weitere Korrespondenz 

Die Andienungserklärung sowie sämtliche weitere Korrespondenz in Bezug auf diesen Vertrag 
müssen schriftlich erfolgen und an die folgende Person und Adresse oder eine andere Person 
und Adresse, die von der jeweils anderen Partei bestimmt wird, gerichtet werden. 

An den Käufer: 

Macquarie Capital Group Ltd. 
Deal Management 
No. 1 Martin Place 
Sydney New South Wales 2000 
Australien 
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An die Genussrechtsinhaberin: 

Macquarie Management GmbH 
Neue Mainzer Straße 75 
60311 Frankfurt am Main 

§ 10 
Änderungen des Vertrags 

1. Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrags bedürfen der Schriftform, soweit nicht 
zwingend ein strengeres Formerfordernis gilt. Die Schriftform gilt auch für die Abände-
rung dieser Schriftformklausel.  

2. Dieser Vertrag enthält alle Regelungen zwischen der Genussrechtsinhaberin und dem 
Käufer. 

§ 11 
Vertragsübernahme 

1. Der Käufer kann seine Rechte und Pflichten unter diesem Andienungsvertrag schuldbe-
freiend an eine von der Macquarie Group Ltd. beherrschte Gesellschaft übertragen, die 
mindestens über ein Rating verfügt, das zum Zeitpunkt der Vertragsübernahme dem Ra-
ting der Macquarie Financial Holdings Ltd. entspricht. Sofern der Übernehmer nicht ü-
ber ein solches Rating verfügt, ist eine Übertragung gleichwohl zulässig, sofern die Ver-
pflichtungen dieses Übernehmers durch die Macquarie Financial Holdings Ltd. oder eine 
Gesellschaft, deren Rating zum Zeitpunkt der Vertragsübernahme mindestens dem der 
Macquarie Financial Holdings Ltd. entspricht, garantiert werden. 

2. Nach Vertragsübernahme hat der Übernehmer ebenfalls das Recht, seine Rechte und 
Pflichten aus diesem Andienungsvertrag unter den Voraussetzungen des vorstehenden 
Absatzes 1 auf ein Unternehmen der Macquarie-Gruppe schuldbefreiend zu übertragen.  

3. Die Genussrechtsinhaberin erklärt bereits mit Unterzeichnung dieses Vertrages ihre Zu-
stimmung zu etwaigen Vertragsübernahmen im Rahmen von vorstehenden Absätzen 1 
und 2. 

§ 12 
Teilnichtigkeit 

Sollte eine Bestimmung dieses Vertrags unwirksam oder undurchführbar sein oder werden, wird 
die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen davon nicht berührt. Statt der unwirksamen oder 
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undurchführbaren Bestimmung ist diejenige wirksame und durchführbare Bestimmung zu ver-
einbaren, die dem wirtschaftlichen Zweck der zu ersetzenden Vorschrift am nächsten kommt. 
Entsprechendes gilt für die ergänzende Vertragsauslegung. 

§ 13 
Erfüllungsort und Gerichtsstand 

Erfüllungsort und Gerichtsstand für alle über die Gültigkeit dieses Vertrages und seine Erfül-
lung entstehenden Meinungsverschiedenheiten ist, soweit gesetzlich zulässig, Frankfurt am 
Main. Dieser Vertrag richtet sich nach deutschem Recht. 




